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A. Der EEG-Fördermechanismus als Übergangsregelung 

„Die Einführung einer gesetzlichen Mindestvergütung für Strom […] muß in einer 

marktwirtschaftlichen Ordnung die absolute Ausnahme bleiben. Sie ist im vorgesehe-

nen Umfang vertretbar und richtig wegen des energie- und umweltpolitischen Stel-

lenwertes der erneuerbaren Energien und weil es sich um klar abgegrenzte und über-

schaubare Tatbestände handelt, bei denen sich die Auswirkungen auf die verpflichte-

ten Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Rahmen des Zumutbaren halten.“1 Die-

ser Auszug aus der Begründung zum Stromeinspeisungsgesetz von 19902 offenbart, 

welche rechtlichen Bedenken bereits der Urheber gegenüber dem eigens geschaffe-

nen Fördermechanismus für erneuerbare Energien hatte. Seitdem sind 25 Jahre ver-

gangen und mit der Einführung des EEG 20143 scheint es, als handele es sich bei 

dieser Förderung nicht mehr nur um eine Ausnahme, sondern vielmehr um ein Lang-

zeit-Modell. Die rechtlichen Bedenken gegen die Zulässigkeit eines solchen Mecha-

nismus konnten aber auch unter der Geltung der unterschiedlichen Folgegesetze nie 

ganz ausgeräumt werden.4 Gerade mit Blick auf die Neuerungen des EEG 2014 im 

Vergleich zu dem Vorgängergesetz, dem EEG 2012, erscheint es aber unbedingt 

notwendig, diesen wiederum auf den Prüfstand des Verfassungsrechts zu stellen.  

In einem ersten Abschnitt soll zum besseren Verständnis zunächst das EEG-

Umlagesystem nach dem EEG 2014 als Ganzes dargestellt werden (B.). Im An-

schluss daran erfolgt die Untersuchung der Verfassungsmäßigkeit der EEG-Umlage 

am Maßstab der Finanzverfassung (C.) und der Grundrechte (D.) bevor abschließend 

die besondere Ausgleichsregelung, also die Befreiung stromkostenintensiver Unter-

nehmen von der EEG-Umlage, ebenfalls einer dahingehenden Prüfung unterzogen 

wird (E. und F.).  

Im Zentrum soll dabei die aktuelle gesetzliche Lage stehen, sodass die Problematik 

des Vertrauensschutzes im Falle der Änderung der Fördersätze und -arten oder der 

Voraussetzungen für die Besondere Ausgleichsregelung außer Acht bleibt.5 

                                                             
1 Begr. RegE, StrEG 1990, BT Drs. 11/7971, S. 5. 
2 Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz v. 
7.12.1990, BGBl. I, S. 2633. 
3 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien v. 21.7.2014, BGBl. I, S. 1066. 
4 Vgl. zum Stromeinspeisungsgesetz v. 7.12.1990, BGBl. I, S. 2633: Arndt, RdE 1995, 41; zum EEG 
2000 v. 29.3.2000, BGBl. I, S. 305: Kube/Palm/Seiler, NJW 2003, 927; zum EEG 2012 v. 17.8.2012, 
BGBl. I, S. 1754: Manssen, WiVerw 2012, 170. 
5 S. hierzu aber: Scholz/Moench/Herz, Verfassungs- und europarechtliche Grundsatzfragen einer EEG-
Reform, S. 33ff.; Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2014, 770, 776; Böhme/Schellberg, EnWZ 2014, 147, 
150ff. 
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B. Das EEG-Umlagesystem nach dem EEG 20146 

Die Wertschöpfungskette des EEG 2014 lässt sich, wie die der Vorgängerfassungen, 

anschaulich in fünf Stufen darstellen.7 

Auf der ersten Stufe erfolgt die Erzeugung des Erneuerbare-Energien-Stroms durch 

den Anlagenbetreiber. Der Erzeuger hat den Strom selbst zu vermarkten im Wege der 

sog. „Direktvermarktung“.8 Zusätzlich zu den Erlösen aus dieser Vermarktung erhält 

er durch den Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, eine Markt-

prämie.9 Diese soll die Differenz zwischen dem erzielten Strompreis und dem sog. 

„anzulegenden Wert“, welcher den gesetzlich vorgesehenen Fördersatz darstellt, er-

setzen.10 Als „Gegenleistung“ für die Zahlung dieser Marktprämie erhält der Netzbe-

treiber das Recht den Strom als „Strom aus erneuerbaren Energien, gefördert nach 

dem EEG“ zu kennzeichnen. Nur bei der Einspeisung durch kleinere Anlagen (§ 37 

EEG) oder unter Reduktion der Förderhöhe (§ 38 EEG) erhält der Anlagenbetreiber 

für die unmittelbare Zurverfügungstellung des Stroms an den Netzbetreiber von die-

sem eine feste Einspeisevergütung,11 wie sie noch im EEG 2012 der Regelfall war.12 

Der Netzbetreiber ist nach § 11 EEG jedenfalls zur Abnahme des so erzeugten 

Stroms verpflichtet. 

Auf der zweiten Stufe werden die Übertragungsnetzbetreiber einbezogen. Im Fall der 

Einspeisevergütung sind diese zur Abnahme des Stroms vom Netzbetreiber nach 

§ 56 EEG verpflichtet. Für den Fall der Direktvermarktung kann wegen des Ver-

brauchs durch Dritte keine Weitergabe erfolgen, sodass für die Netzbetreiber nur 

noch die Pflicht besteht, das Recht der Stromkennzeichnung als „Strom aus erneuer-

baren Energien, gefördert nach dem EEG“ an die Übertragungsnetzbetreiber abzutre-

ten.13 Der Übertragungsnetzbetreiber hat im Gegenzug dem Netzbetreiber die Kosten, 

welche ihm durch die Zahlung der Förderungen entstehen, zu erstatten.14 

Auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber findet als dritter Schritt ein horizontaler 

Ausgleich dieser Kosten nach § 58 EEG statt. Dadurch sollen die vier großen Über-

                                                             
6 Die Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit der aktuellen Rechtslage, weshalb alle Vorschriften des 
EEG, auf die ohne nähere Angaben Bezug genommen wird, dem EEG 2014 angehören. 
7 So auch schon zu den Vorgängerfassungen des EEG, aber mit Unterschieden bzgl. der genauen 
Verpflichtungen auf den einzelnen Stufen: Oschmann, NJW 2009, 263, 264f.; 
Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, S. 231; Hendrich/Ahnsehl, in: Gerstner, Grundzüge des Rechts 
der Erneuerbaren Energien, S. 589. 
8 Hofmann, EnWZ 2015, 70, 71; Wustlich, NVwZ 2014, 1113, 1117. 
9 Kahl/Bews, Jura 2014, 1094, 1094f. 
10 Vgl. zur genauen Berechnung: Anlage 1 zu §34 EEG; Herz/Valentin, EnWZ 2014, 358, 358.  
11 Hofmann, EnWZ 2015, 70, 71. 
12 Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2014, 770, 771. 
13 Salje, EEG, §56, Rn. 4. 
14 Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2014, 770, 771. 
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tragungsnetzbetreiber – Tennet TSO, 50Hertz Transmission, TransnetBW und 

Amprion – je so gestellt werden, als habe jeder einzeln EEG-Strom entsprechend dem 

bundesweiten Durchschnitt gefördert.15  

Auf der vierten Stufe erfolgt die Überwälzung der finanziellen Belastung der Über-

tragungsnetzbetreiber auf die Elektrizitätsversorgungsunternehmen (nachfolgend: 

EVU), also auf alle natürlichen oder juristischen Personen, die Elektrizität an Letzt-

verbraucher liefern, vgl. § 5 Nr. 13 EEG. Bei dieser Überwälzung handelt es sich um 

die Zahlung der eigentlichen EEG-Umlage, welche in § 60 Abs. 1 Satz 1 EEG defi-

niert ist. Die Höhe der Umlage bestimmt sich dabei durch die Höhe der Belastung der 

Übertragungsnetzbetreiber unter Abzug der erzielten Einnahmen und durch die antei-

lige Aufteilung dieser Belastung auf die EVU in Abhängigkeit von der durch diese an 

Letztverbraucher gelieferte Strommenge. Einnahmen in diesem Sinne sind im Fall 

der Einspeisevergütung vor allem die an der Strombörse erzielten Erlöse, sodass sich 

die EEG-Umlage maßgeblich als die Differenz des nach § 58 EEG zu zahlenden 

Ausgleichs an die Netzbetreiber und dem erzielten Strompreis an der Börse dar-

stellt.16 Neu ins EEG aufgenommen wurde in § 61 das Recht der Übertragungsnetz-

betreiber, anteilig auch von Letztverbrauchern für die Eigenversorgung die EEG-

Umlage verlangen zu dürfen.17 Die Eigenversorgung umfasst nach § 5 Nr. 12 EEG 

nur den Verbrauch von Strom im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der 

Stromerzeugungsanlage selbst, wenn der Strom nicht durch ein Netz geleitet wird und 

diese Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt. 

Auf der fünften und letzten Stufe können nunmehr die EVU die ihnen entstehenden 

Kosten auf ihre Kunden umwälzen.18 Diese Weitergabe an Letztverbraucher i.S.d. § 5 

Nr. 24 EEG ist nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt.19 Sie wird den EVU vielmehr 

freigestellt.20 Entgegen der gesetzlichen Regelung, wonach es sich bei Eigenversor-

gern lediglich um eine Untergruppe der Letztverbraucher handelt,21 werden beide 

Gruppen aufgrund der grundlegenden Unterschiede hinsichtlich ihrer gesetzlichen 

Belastung im Folgenden stets separat betrachtet, sodass der Begriff der Letztverbrau-

cher die Eigenversorger nicht umfassen soll. 
                                                             
15 Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, S. 231f.; Hendrich/Ahnsehl, in: Gerstner, Grundzüge des 
Rechts der Erneuerbaren Energien, S. 596. 
16 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 397, 401; nichts anderes gilt insoweit für die Höhe der 
Belastung aufgrund der Zahlung der Marktprämie, da sich deren Höhe bereits selbst als die Differenz 
der zu gewährenden Vergütung unter Abzug des erzielten Erlöses am Markt darstellt. 
17 Loibl, ZNER 2014, 437, 440; Wustlich, NVwZ 2014, 1113, 1120. 
18 Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, S. 232; Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2014, 770, 771. 
19 Schneider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, §21, Rn. 155. 
20 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 25. 
21 So indirekt schon der Wortlaut von §61 EEG; vgl. Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304, S. 113. 
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Ausdrücklich gesetzlich geregelt sind hingegen die Einschränkungen der Refinanzie-

rung der EVU in Form der Besonderen Ausgleichsregelung nach §§ 63 ff. EEG. 

Hiernach kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (nachfolgend: 

BAFA) die EEG-Umlage für Strom, der von stromkostenintensiven Unternehmen 

verbraucht wird, welche in einer Branche der Anlage 4 zum EEG tätig sind und ge-

wisse Erfordernisse der Energieeffizienz erfüllen, anteilig begrenzen.22 Vergleichba-

res gilt insoweit nach § 63 Nr. 2 EEG auch für Schienenbahnen.  

Die Gesamtheit dieser Vergütungs- und Abnahmepflichten und die EEG-Umlage als 

solche stellen das EEG-Umlagesystem i.S.d. nachfolgenden Untersuchungen dar.  

 

  

                                                             
22 Hampel/Neubauer, ER 2014, 188, 189; Große/Kachel, NVwZ 2014, 1122, 1123ff. 
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C. Die EEG-Umlage auf dem Prüfstand der Finanzverfassung 

In Anbetracht der augenscheinlichen Finanzierungsfunktion der EEG-Umlage ist 

zunächst eine finanzverfassungsrechtliche Betrachtung vorzunehmen. 

I. Finanzverfassungsrechtliche Einordnung der EEG-Umlage 

Im Zentrum des finanzverfassungsrechtlichen Diskurses steht dabei die Frage der 

Rechtsnatur des EEG-Umlagesystems,23 da diese ausschlaggebend für den anzule-

genden Prüfungsmaßstab ist. 

1. EEG-Umlage als Steuer 

Schon nach dem Wortlaut der Art. 104a ff. GG regeln diese nur Finanzmonopole, 

Zölle und Steuern.24 Bei letzteren handelt es sich um eine Geldleistung, die keine 

Gegenleistung für eine besondere staatliche Leistung darstellt, sondern vielmehr von 

einem öffentlich-rechtlichen Gemeinweisen zur Erzielung von Einnahmen allen auf-

erlegt wird, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht 

knüpft.25 Die EEG-Umlage dient dagegen der Förderung privater Einspeisung von 

Strom aus erneuerbaren Energien und wird gerade nicht zur Einkommensgewinnung 

eines Hoheitsträgers auferlegt. Sie stellt mithin jedenfalls keine Steuer dar.26 

2. EEG-Umlage als Sonderabgabe 

Auch wenn es sich bei der EEG-Umlage um keine Steuer im eigentlichen Sinne han-

delt, stellt sich die Frage, ob sie nicht dennoch in gewisser Weise den Einwirkungen 

der Finanzverfassung unterliegt. 

a. Sonderabgabenproblematik im Kontext der Finanzverfassung  

Die Finanzverfassung erfüllt aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur grundgesetzlichen 

Kompetenzordnung eine „besondere Ordnungs- und Schutzfunktion“27. Sie umfasst 

den Grundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplans, die Sicherung des bundes-

staatlichen Finanzausgleichs, das parlamentarische Budgetrecht sowie das Gebot der 

Belastungsgleichheit und -gerechtigkeit der betroffenen Bürger.28 Diese vom BVerfG 

als grundlegende Prinzipien der Finanzverfassung anerkannten Rechtsinstitute wer-

den bei einer Erhebung von Sonderabgaben gefährdet, indem ein bestimmter Perso-

nenkreis unter Inanspruchnahme einer Gesetzgebungskompetenz außerhalb der Fi-

nanzverfassung hoheitlich belastet wird und die Mittel dadurch nicht an die Finanzor-
                                                             
23 Riedel/Weiss, EnWZ 2013, 402, 404. 
24 Kienemund, in: Hömig, GG, Art. 105, Rn. 2. 
25 BVerfGE 3, 407, 435; 7, 244, 251ff.; 93, 319, 346; Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 104a, Rn. 7; 
Siekmann, in: Sachs, GG, Vor Art. 104a, Rn. 80; Vogel/Waldhoff, in: Kahl/Waldhoff/Walter, GG, Vorb. 
zu Art. 104a-115, Rn. 393; Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 105, Rn. 3. 
26 Theobald, NJW 1997, 550, 552. 
27 Begriff nach: Kröger, ZUR 2013, 480, 481. 
28 BVerfGE 114, 196, 250. 
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dnung nach Art. 104a ff. GG gebunden sind.29 Solche bedürfen mithin einer besonde-

ren finanzverfassungsrechtlichen Rechtfertigung, welche zu einer Verengung des 

Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers führt, selbst wenn er sich auf die Kompe-

tenztitel der Art. 70 ff. GG stützt.30 

b. Voraussetzungen einer Sonderabgabe 

Diesem finanzverfassungsrechtlichen Rechtfertigungsbedürfnis könnte auch der Er-

lass des EEG unterliegen, wenn und soweit es die Erhebung einer Sonderabgabe re-

gelt. Eine genaue Definition für Sonderabgaben hat das BVerfG aber bis heute nicht 

gegeben, da es stets betont, dass es sich hierbei um keinen abgeschlossenen Kanon 

handele.31 Während es anfangs noch davon ausging, dass Sonderabgaben einen Auf-

fangtatbestand darstellen würden,32 revidierte es diese Ansicht und sieht darin nun-

mehr einen Tatbestand mit Warnfunktion, welchem bei seinem Vorliegen ein recht-

fertigender Charakter zukommt.33 Aber auch diese Formulierung erscheint kaum ge-

eignet, klare Merkmale für die Einordnung als Sonderabgabe zu zeichnen. Da es sich 

bei Sonderabgaben aber anerkanntermaßen um eine Unterform öffentlicher Abgaben 

handelt, müssten jedenfalls die Voraussetzungen einer Abgabe vorliegen.34 Eine öf-

fentliche Abgabe ist dabei ein Sammelbegriff für sämtliche Geldleistungen, die ein 

Bürger kraft öffentlichen Rechts an den Staat oder eine sonstige Körperschaft des 

öffentlichen Rechts abzuführen hat.35 Sie bedarf daher einer Belastungswirkung für 

Private und einer hoheitlich zurechenbaren öffentlichen Aufkommenswirkung.36 

aa) Belastungswirkung gegenüber Privaten 

Der gesetzlich vorgesehene Zahlungsstrom der EEG-Umlage sieht nach § 60 Abs. 1 

Satz 1 EEG die EVU und nach § 61 EEG die Eigenversorger als Schuldner vor. So-

weit es sich hierbei um natürliche Personen oder juristische Personen des Privatrechts 

handelt, ist eine Belastungswirkung gegenüber Privaten folglich gegeben.37  

                                                             
29 BVerfGE 91, 186, 202f.; Manssen, WiVerw 2012, 170, 184. 
30 BVerfGE 55, 274, 300. 
31 BVerfGE 93, 319, 342; 113, 128, 146f.; Germelmann, GewArch 2009, 476, 477. 
32 BVerfGE 55, 274, 297; 57, 139, 166ff. 
33 BVerfG-K Beschl. v. 9.1.1996 – 2 BvL 12/95, NJW 1997, 573, 573; am Status als Auffangtatbestand 
festhaltend: Riedel/Weiss, EnWZ 2013, 402, 404. 
34 BVerfG Urt. v. 23.1.1990 – 1 BvL 44/86, 1 BvL 48/87, NVwZ 1991, 52, 53; BverfG-K Beschl. v. 
9.1.1996 – 2 BvL 12/95, NJW 1997, 573, 573; Scholz/Moench/Herz, Verfassungs- und 
europarechtliche Grundsatzfragen einer EEG-Reform, S. 105. 
35 BVerfGE 13, 181, 198; Brockmeyer, in: Schmidt-Beibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 105, Rn. 7; 
Baer, Abnahmepflichten und Vergütungspflichten, S. 255. 
35 Baer, Abnahmepflichten und Vergütungspflichten, S. 257; Riedel/Weiss, EnWZ 2013, 402, 404; 
Pohlmann, NJW 1997, 545, 547. 
36 Erk, Vereinbarkeit des EEG mit Verfassungs- und Europarecht, S. 60; Kube/Palm/Seiler, NJW 2003, 
927, 929; Kirchhof, in: Kirchhof/Isensee, HStR IV, §88, Rn. 26. 
37 Bzgl. der EVU schon Ossenbühl, et 1/1996, 94, 95. 
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bb) Aufkommenswirkung zugunsten der öffentlichen Hand 

Zudem ist es erforderlich, dass den durch das EEG-Umlagesystem entstehenden Be-

lastungen Privater eine entsprechende Aufkommenswirkung zu Gunsten der öffentli-

chen Hand gegenüber steht.38 

(1) Rückgriff auf das beihilferechtliche Merkmal „aus staatlichen Mitteln“ 

Vor allem in Anbetracht des Streits der Bundesregierung mit der Europäischen 

Kommission zur Frage der Beihilfeeigenschaft der Besonderen Ausgleichsregelung39 

wurde eine Vergleichbarkeit des Merkmals „aus staatlichen Mitteln“ i.S.d. Art. 107 

Abs. 1 AEUV mit dem der Aufkommenswirkung für Sonderabgaben diskutiert.40 

Beide Begriffe scheinen eine gewisse Verfügungs- und Zugriffsmöglichkeit des Staa-

tes zu erfordern.41 Während eine Abgabe einen Zahlungsfluss von Privaten hin zur 

öffentlichen Hand erfordert, setzt das Merkmal des staatlichen Mittels grundsätzlich 

einen solchen von der öffentlichen Hand hin zu Privaten voraus. Neben diesem Un-

terschied mit Blick auf die Richtung des Geldflusses liegen der Finanzverfassung des 

Grundgesetzes und dem Beihilferecht des AEUV aber auch gänzlich unterschiedliche 

Regelungszwecke zugrunde. Während das generelle Beihilfeverbot den Schutz des 

innergemeinschaftlichen Wettbewerbs vor staatlichen Verzerrungen anstrebt,42 soll 

die Finanzverfassung vor allem der Wahrung der bundesstaatlichen Finanzordnung 

dienen.43 Aus der Einordnung des EEG 2012 durch die Kommission als „teilweise 

Beihilfe“44 folgt daher nicht zwangsläufig eine Aufkommenswirkung i.S.d. Finanz-

verfassung.45 Die finanzverfassungsrechtliche Beurteilung der EEG-Umlage hat da-

her gänzlich unabhängig von der unionsrechtlichen Diskussion zu erfolgen.  

(2) Formaler Ansatz 

Für die Definition der Aufkommenswirkung i.S.d. Sonderabgabenrechtsprechung 

                                                             
38 BVerfG-K Beschl. v. 9.1.1996 – 2 BvL 12/95, NJW 1997, 573, 573; BGHZ 155, 141, 153; 
Scholz/Moench/Herz, Verfassungs- und europarechtliche Grundsatzfragen einer EEG-Reform, S. 105; 
Kube/Palm/Seiler, NJW 2003, 927, 929; Kirchhof, in: Kirchhof/Isensee, HStR IV, §88, Rn. 26. 
39 Entscheidung der Kommission zur förmlichen Eröffnung des Beihilfeverfahrens v. 18.12.2013, ABl. 
2014 C 37, S. 73; dagegen erhobene Klage Deutschlands vor dem EuG v. 28.2.2014 – Rs. T-134/14; 
vgl. hierzu: Palme, NVwZ 2014, 559, 559ff.; die Klage wurde von der Bundesrepublik 
zurückgenommen und  mit Wirkung zum 8.6.2015 gestrichen, s. EuG Beschl. v. 8.6.2015 – Rs. T-
134/14, BeckRS 2015, 80826.  
40 So z.B. Kröger, ZUR 2013, 480, 483; aber auch schon: Schneider, ZNER 2003, 93, 98f. 
41 Kröger, ZUR 2013, 480, 483. 
42 v. Wallenberg/Schütte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, Art. 107 AEUV, Rn. 10. 
43 BVerfGE 105, 185, 194; 108, 1, 15. 
44 Vgl. Europäische Kommission Beschl. v. 25.11.2014 – C/2014/8786; dagegen erhobene Klage 
Deutschlands vor dem EuG v. 2.2.2015 – Rs. T-47/15, BeckEuR 2015, 433731. 
45 Ludwigs, Rechtswissenschaft 2014, 254, 270. 
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kann zunächst eine formale Herangehensweise dienen.46 Eine Aufkommenswirkung 

der öffentlichen Hand liegt demnach vor, wenn die Abgabe einer juristischen Person 

des öffentlichen Rechts zufällt.47 Unter Zugrundlegung dieses Ansatzes war auch die 

Zahlung des sog. „Kohlepfennigs“ an einen öffentlich-rechtlichen Fonds als auf-

kommenswirksam und in der Konsequenz als Sonderabgabe qualifiziert worden.48 

Für das EEG muss hingegen festgehalten werden, dass an keiner Stelle des EEG-

Umlagesystems eine Zahlung an einen öffentlich-rechtlichen Fonds oder vergleichba-

re Institutionen erfolgt.49 Es handelt sich vielmehr um eine bloße Kombination aus 

Abnahme- und Vergütungspflichten zwischen Privaten.50 Das BAFA hat zwar durch 

seine Befreiungsmöglichkeit für stromkostenintensive Unternehmen einen Einfluss 

auf den Mittelfluss, aber zu keiner Zeit direkten Zugriff darauf.51 Bei Zugrundelegung 

des formalen Ansatzes liegt daher auf keiner der Stufen des EEG-Umlagesystems 

eine Sonderabgabe vor. 

(3) Funktionaler Ansatz 

Für das EEG-Umlagesystem am rein formalen Ansatz festzuhalten, erscheint auf den 

ersten Blick vor allem in Anbetracht der beeinträchtigten Individualinteressen prob-

lematisch. Es besteht die Gefahr, dass der Schutz des Individuums vor finanziellen 

Belastungen durch gesetzgeberische Neugestaltungen umgangen wird, indem dieser 

gerade die Zwischenschaltung der öffentlichen Hand ausspart52 und folglich nicht 

mehr an die strengen Zulässigkeitsvoraussetzungen für Sonderabgaben gebunden 

ist.53 Durch eine funktionale Erweiterung des Merkmals der Aufkommenswirkung 

soll diese Gefahr gebannt werden. Gestützt werden könnte dies zunächst schon auf 

den Wortlaut des Merkmals, welcher augenscheinlich lediglich eine dementsprechen-

de „Wirkung“ fordert. Für die Betroffenen macht es wirtschaftlich keinen Unter-

schied, ob der Gläubiger einer hoheitlich auferlegten Zahlungspflicht öffentlich-

rechtlich oder privatrechtlich organisiert ist.54 

                                                             
46 Reshöft, Verfassungs- und Europarechtskonformität des EEG, S. 77; Bickenbach, DÖV 2013, 953, 
955 spricht vom „formellen“ Verständnis. 
47 Kröger, ZUR 2013, 480, 481.  
48 BVerfGE 91, 186, 201. 
49 Soltész/v. Köckritz, in : Moench/Dannecker/Ruttloff, Beiträge zum neuen EEG 2014, S. 35, 45; 
Bayer, et 12/2013, 104, 108; eine Ausnahme könnte insofern nur dann angenommen werden, wenn ein 
Übertragungshetzbetreiber öffentlich-rechtlich organisiert wäre 
50 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 3. 
51 BGH Urt. v. 25.6.2014 – VIII ZR 169/13, NVwZ 2014, 1180, 1181f.; Scholz/Moench/Herz, 
Verfassungs- und europarechtliche Grundsatzfragen einer EEG-Reform, S. 114; Brandt, ER 2013, 91, 
95. 
52 Kube/Palm/Seiler, NJW 2009, 927, 929. 
53 BVerfGE 77, 308, 339 prüft daher auch noch an, ob in einem solchen Fall nicht ein 
Formenmissbrauch vorliegt. 
54 Arndt, RdE 1995, 41, 42. 
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Sowohl das BVerfG55 als auch der BGH56 haben aber bereits festgestellt, dass die 

bloße hoheitliche finanzielle Belastung Privater nicht schon zum Vorliegen einer 

Aufkommenswirkung führt. Der Sonderabgabenbegriff würde vielmehr konturenlos, 

wenn jeder gesetzgeberisch ausgelöste Finanzstrom ohne Einfluss auf die öffentlichen 

Haushalte als indirekt aufkommenswirksam kategorisiert werden würde.57 Sämtliche 

staatlichen Preisregelungen wären dann an den Vorgaben der Sonderabgabenrecht-

sprechung zu messen, da es bei solchen im Vergleich zum freien Spiel der Marktkräf-

te stets Begünstigte und Belastete gibt.58 Schließlich erscheint das Abstellen auf den 

bloßen Wortteil der „Wirkung“ kaum überzeugend. Es gilt vielmehr den Begriff 

„Aufkommenswirkung“ als Ganzes zu betrachten, welcher gerade eine gewisse Zu-

griffsmöglichkeit der öffentlichen Hand erfordert.59 

Die Erweiterung des formalen Ansatzes zur Ermittlung des Vorliegens einer Auf-

kommenswirkung zugunsten eines funktionalen Ansatzes erscheint daher nicht sach-

gerecht. Es bleibt mithin beim rein formalen Ansatz, sodass es sich bei der EEG-

Umlage schon mangels Aufkommenswirkung um keine Sonderabgabe handeln 

kann.60 

3. EEG-Umlage als Preisregelung 

Nachdem eine Einordnung der EEG-Umlage als Sonderabgabe nicht in Betracht 

kommt, stellt sich die Frage, ob es sich bei ihr nicht um eine bloße Preisregelung 

handelt. Nach der Rechtsprechung des BVerfG sind solche finanzverfassungsrecht-

lich unbedenklich und in materieller Hinsicht nur an den Grundrechten zu messen.61 

In Abgrenzung zu Sonderabgaben ergibt sich die grundsätzliche Zulässigkeit von 

Preisregelungen schon daraus, dass sie sich nur im Bereich privatautonom vereinbar-

ter Leistungsbeziehungen auswirken.62 Auch beim EEG-Umlagesystem handelt es 

sich um nur zwischen Privaten geschuldete Zahlungen (vgl. C. I. 2. b. bb)). Diese 

erfolgen auch meist entlang der Wertschöpfungskette, deren Glieder regelmäßig 

                                                             
55 BVerfG-K Beschl. v. 9.1.1996 – 2 BvL 12/95, NJW 1997, 573, 573. 
56 BGHZ 155, 141, 153f. 
57 Gawel, DVBl. 2013, 409, 411. 
58 Gawel, DVBl. 2013, 409, 411; Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 20. 
59 BGH Urt. v. 25.6.2014 – VIII ZR 169/13, NVwZ 2014, 1180, 1181; Manssen, WiVerw 2012, 170, 
183. 
60 BVerfGE 77, 308, 339, auch wenn hier nach dem Wortlaut eine Prüfung der materiellen Wirkung 
vorgenommen wird, beschränkt sich diese auf die formale Rechtsnatur; BGH Urt. v. 25.6.2014 – VIII 
ZR 169/13, NVwZ 2014, 1180, 1181; OLG Hamm Urt. v. 14.5.2013 – 19 U 180/12, RdE 2013, 337, 
337ff.; Altrock/Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, Einf., Rn. 56; Riedel/Weiss, EnWZ 
2013, 402, 406; Arndt, RdE 1995, 41, 42; a.A. Haucap/Kühling, et 3/2013, 41, 48. 
61 BVerfGE 114, 196, 249f.; BGH Urt. v. 25.6.2014 – VIII ZR 169/13, NVwZ 2014, 1180, 1182. 
62 BVerfGE 114, 196, 250; Gawel, DVBl. 2013, 409, 412; implizit: Brahms/Maslaton, NVwZ 2014, 
760, 763; Pohlmann, NJW 1997, 545, 547. 
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durch privatrechtliche Verträge verbunden sind. 

Allein hieraus auf die Eigenschaft als Preisregelung zu schließen, greift aber zu kurz. 

Vom Vorliegen einer privatautonom vereinbarten Leistungsbeziehung kann bei der 

derzeitigen Ausgestaltung nicht mehr ausgegangen werden. Denn es ermangelt so-

wohl an einer Leistungsbeziehung im klassischen Sinne in Abgrenzung zur einseiti-

gen Geldleistungspflicht, als auch an einer privatautonomen Vereinbarung derselben.   

Vor allem durch die Einführung der „neuen Wälzung“ in § 1 AusglMechV63, nach 

welcher auf die bis dahin übliche physikalische Übertragung des Stroms aus erneuer-

barer Energien als Gegenleistung an die EVU verzichtet wurde,64 liegt auf den ersten 

Blick kein Gegenseitigkeitsverhältnis mehr vor.65 Dem scheint der im Vergleich zum 

EEG 2012 neu eingeführte § 78 Abs. 1 Satz 1 EEG bewusst entgegentreten zu wol-

len. Hiernach wird den EVU als Gegenleistung für die Zahlung der EEG-Umlage das 

Recht eingeräumt, die Erneuerbare-Energien-Eigenschaft des Stroms den Kunden 

gegenüber auszuweisen, wodurch den EVU der Wert der „Grünstromeigenschaft“ 

zufließen soll.66 Diese Begründung vermag aber nicht zu überzeugen, denn ihr liegen 

noch die Grundsätze der Einspeisevergütung, wie sie im EEG 2012 der Regelfall 

war,67 zugrunde. Hier wurde der Strom tatsächlich an die Übertragungsnetzbetreiber 

weitergegeben und von diesen vermarktet.68 Nach der Ausgestaltung des EEG 2014 

erfolgt die Vermarktung aber nunmehr durch die Anlagenbetreiber selbst und ledig-

lich die Erneuerbare-Energien-Eigenschaft wird verpflichtend an die Netz- und Über-

tragungsnetzbetreiber abgetreten.69 Die Übertragungsnetzbetreiber sind nicht mehr als 

Wertschöpfer oder -steigerer, wie dies bei der Veredelung zu handelbaren Monats-

bändern vor der Einführung der „neuen Wälzung“ noch vertretbar gewesen wäre, 

sondern nur noch als „Transportunternehmen“ tätig. Für diese Leistung ist aber schon 

das Netzentgelt zu entrichten, vgl. § 17 ff. StromNEV70. Der EEG-Gesetzgeber spal-

tet hier künstlich den Grünstrom und die Eigenschaft eines solchen auf. Bei natürli-

                                                             
63 Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus v. 17.7.2009, BGBl. 
I, S. 2101; nunmehr aufgrund der gesetzlichen Vermarktungspflicht der Anlagenbetreiber bzw. der 
Übertragungsnetzbetreiber nicht mehr ausdrücklich geregelt; vgl. zum EEG-Umlagemechanismus vor 
Einführung der „neuen Wälzung“: Oschmann, NJW 2009, 263, 264ff. 
64 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 5; diese Umstellung sollte vor allem die durch die notwendige 
Veredelung der fluktuierenden Strommengen aus Erneuerbaren Energien entstehenden Kosten senken, 
vgl. hierzu ausführlich: Buchmüller/Schnutenhaus, et 11/2009, 75, 75f. 
65 Manssen, WiVerw 2012, 170, 170ff. 
66 Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304, S. 163. 
67 Salje, EEG, §34, Rn. 1. 
68 Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2014, 770, 771. 
69 Vgl. §19 Abs. 1 Nr. 1 EEG. 
70 Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen v. 25.7.2005, BGBl. 
I, S. 2225, zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes v. 21.7.2014, BGBl. I, S. 1066. 
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cher Betrachtung müsste es schließlich auch möglich sein, die Erneuerbare-Energien-

Eigenschaft vom eigentlichen Erzeuger und mithin Vermarkter selbst zu erwerben. 

Sie wird den Übertragungsnetzbetreibern nur durch Gesetz an die Hand gegeben, um 

die Zahlung der EEG-Umlage nicht als einseitige Leistungspflicht offenlegen zu 

müssen.  

Auch der Einwand, dass die EVU als Gegenleistung für die EEG-Umlage durch die 

Übertragungsnetzbetreiber die Entlastung von der Vermarktungstätigkeit erhalten, die 

ihnen nach dem Verursacherprinzip zufallen müsste,71 vermag nicht zu überzeugen. 

Denn auch diese Entlastung wird nunmehr im Regelfall durch die Anlagenbetreiber 

selbst vorgenommen, sodass sie jedenfalls nicht dem Zahlungsstrom der EVU an die 

Übertragungsnetzbetreiber unmittelbar gegenüber steht. Die Tatsache, dass den Anla-

genbetreibern tatsächlich die finanziellen Vorteile über die Marktprämie zugutekom-

men, ist für die Frage, ob der Zahlung der EEG-Umlage der EVU eine Gegenleistung 

gegenübersteht, schlicht ohne Bedeutung. Jedenfalls für den Regelfall der Direktver-

marktung besteht daher keine tatsächliche, sondern allenfalls eine theoretische recht-

liche Gegenleistung der Übertragungsnetzbetreiber.72  

Noch offenkundiger wird dies im Fall der Eigenversorger. Auch diesen wird das 

Recht zugesprochen, dass ihr selbst erzeugter Strom anteilig als „Strom aus erneuer-

baren Energien, gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz“ anzusehen ist, 

vgl. § 78 Abs. 6 EEG. Da der so erzeugte Strom aber schon per Definition nicht durch 

die Netze geleitet wird,73 steht der Zahlung der EEG-Umlage gerade keine Gegenleis-

tung gegenüber.74 Die Eigenversorger stehen faktisch in keinerlei Beziehung zu den 

Übertragungsnetzbetreibern, sodass diesen bei natürlicher Betrachtung nur durch Ge-

setz die „Grünstrom“-Eigenschaft zugeordnet wird.  

Die Formulierung des § 78 EEG entpuppt sich mithin als bloßer Versuch, die eigent-

lich nur einseitig geschuldete EEG-Umlage mit einer Gegenleistung zu verknüpfen, 

um den Zweifeln an der Eigenschaft als Preisregel entgegenzutreten.  

Auch wenn die Übertragung der Grünstromeigenschaft alleine als bloße unnatürliche 

Aufspaltung wirkt und damit zu der Annahme verleitet, dass es sich schon aufgrund 

dieser Ausgestaltung um keine Preisregelung handeln kann, muss beachtet werden, 

dass sie zumindest rein gesetzestechnisch eine Gegenleistung darstellt. Die Tatsache, 

                                                             
71 Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304, S. 163. 
72 So im Ergebnis auch: Kerssenbrock, EnWZ 2014, 467, 470, Anm. zu BGH Urt. v. 25.6.2014 – VIII 
ZR 169/13. 
73 Vgl. §5 Nr. 12 EEG; Moench/Lippert, EnWZ 2014, 392, 394. 
74 Panknin, EnWZ 2014, 13, 18. 
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dass diese Gegenleistung viel zu gering für die Leistung der EEG-Umlage ausfällt, 

würde sogar dem Charakteristikum der Preisregelung als Ausgleichsmöglichkeit am 

Markt entsprechen.  

Die Einordnung als bloße Preisregelung kann aber jedenfalls dann nicht mehr erfol-

gen, wenn neben dem Fehlen einer (ausreichenden) Gegenleistung die Abnahme der 

Leistung zudem noch verpflichtend ist, also keine privatautonome Leistungsbezie-

hung zugrunde liegt.75 Spätestens dann verschwimmen die Grenzen zwischen den 

Preisregelungen, welche lediglich Ungleichgewichte am Markt ausgleichen, und ho-

heitlichen Abgaben zur Finanzierung gewisser Wirtschaftszweige.76 Die EEG-

Umlage ist von allen EVU in gleicher Höhe im gesamten Bundesgebiet einzig in Ab-

hängigkeit von der an Letztverbraucher gelieferten Strommenge an die Übertra-

gungsnetzbetreiber zu zahlen.77 Diese Zahlung ist unabhängig von der Art der Ver-

marktung und auch von der Zusammensetzung aus konventionellem und Erneuerba-

re-Energien-Strom, welchen die EVU konkret liefern. Solange diese ihre Tätigkeit als 

EVU ausüben wollen und Strom an Letztverbraucher liefern, sind sie zur Zahlung der 

EEG-Umlage verpflichtet.  

Aufgrund der gänzlichen Ausschaltung privatautonomer Entscheidungsmöglichkeiten 

und der fehlenden Gegenleistung kann die EEG-Umlage nicht mehr als finanzverfas-

sungsrechtlich grundsätzlich unbedenkliche Preisregelung gesehen werden. Ihre fi-

nanzverfassungsrechtliche Beurteilung bedarf daher einer besonderen Überprüfung. 

4. EEG-Umlage als „Hoheitlicher Privatfinanzierungsmechanismus“ 

Wie sich aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt, ist weder die Auffassung, 

dass es sich bei der EEG-Umlage um eine Sonderabgabe, noch diejenige, dass es sich 

um eine bloße Preisregelung handelt, in letzter Konsequenz überzeugend. 

a. Charakteristika der EEG-Umlage als „Hoheitlicher Privatfinanzie-

rungsmechanismus“  

Das Spezifikum der EEG-Umlage liegt vor allem darin, dass sie sich weder als Steuer 

noch als öffentliche Abgabe darstellt.78 Von einer bloßen Preisregelung unterscheidet 

sie sich aber insofern, als kein privatautonomer Entscheidungsspielraum der EVU 

mehr besteht und für diese auch keine entsprechende Gegenleistung zur Verfügung 

gestellt wird. Als eine Art Positivdefinition kann daher festgehalten werden, dass es 

                                                             
75 Riedel/Weiß, EnWZ 2013, 404, 407 gehen dann von einem Formenmissbrauch aus. 
76 Brahms/Maslaton, NVwZ 2014, 760, 763. 
77 Oschmann, in: Danner/Theobald, Energierecht, Einf. EEG, Rn. 77; Hendrich/Ahnsehl, in: Gerstner, 
Grundzüge des Rechts der Erneuerbaren Energien, S. 599. 
78 Riedel/Weiss, EnWZ 2013, 402, 408; Kahl/Bews, Ökostromförderung und Verfassung, S. 151ff. 
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sich um eine hoheitlich auferlegte Zahlungsverpflichtung zwischen Privaten handelt, 

welche zur mittelbaren Finanzierung eines bestimmten Zwecks dient. Diese Charak-

teristika kommen im Begriff des „Hoheitlichen Privatfinanzierungsmechanismus“ 

wohl am besten zum Ausdruck. 

b. Anwendbarkeit der Finanzverfassung auf die EEG-Umlage als „Ho-

heitlichen Privatfinanzierungsmechanismus“ 

Die fehlende Möglichkeit der Einordnung dieses Finanzierungsmechanismus als 

Preisregelung darf aber nicht dazu führen, dass in einer Art Umkehrschluss die Son-

derabgabenrechtsprechung analog herangezogen wird. Genauso wenig vermag es zu 

überzeugen aufgrund der fehlenden Einordnung als Sonderabgabe gänzlich von ihrer 

automatischen finanzverfassungsrechtlichen Zulässigkeit auszugehen. 

Vielmehr geht aus den Urteilen des BVerfG hervor, dass die Rechtsprechung zu Son-

derabgaben auf der Annahme basiert, dass diese die Finanzverfassung in einer ganz 

bestimmten Art und Weise gefährden und daher einer ganz bestimmten Rechtferti-

gung bedürfen. Da eine Einordnung in die bekannten Typen gescheitert ist, hat daher 

eine individuelle Beurteilung zu erfolgen, welche die spezifische finanzverfassungs-

rechtliche Bedeutung des Hoheitlichen Privatfinanzierungsmechanismus beachtet. 

Es gilt daher nicht, die für Sonderabgaben geltenden Anforderungen der finanzverfas-

sungsrechtlichen Rechtfertigung einfach zu übertragen. Vielmehr muss in einem ers-

ten Schritt überhaupt die finanzverfassungsrechtliche Relevanz, mithin die Gefähr-

dung finanzverfassungsrechtlicher Grundsätze durch den Hoheitlichen Privatfinanzie-

rungsmechanismus, untersucht werden um im Anschluss daran die Frage zu beant-

worten, ob diese spezielle Gefährdungslage gerechtfertigt sein kann. 

II. Finanzverfassungsrechtliche Beurteilung der EEG-Umlage 

Mithin sind zunächst die Auswirkungen des EEG-Umlagemechanismus auf die Fi-

nanzverfassung zu betrachten. 

1. Gefährdung grundlegender Prinzipien der Finanzverfassung  

Maßgebliche finanzverfassungsrechtliche Kernprinzipien, welche durch den Hoheit-

lichen Privatfinanzierungsmechanismus gefährdet sein könnten, sind vor allem das 

Budgetrecht des Parlaments (Art. 110 Abs. 1. Satz 2 GG), die Vollständigkeit des 

Haushalts (Art. 110 Abs. 1 Satz 1 HS 1 GG), der bundesstaatliche Finanzausgleich 

(Art. 107 f. GG) und die Belastungsgleichheit der Bürger (Art. 3 Abs. 1 GG). 

a. Budgetrecht des Parlaments und Vollständigkeit des Haushalts 

Das Budgetrecht des Parlaments erfüllt vor allem eine Schutzfunktion zugunsten der 
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Legislative gegenüber der Exekutive.79 Es soll dem Bundestag die Möglichkeit ge-

ben, die Kontrolle über die Regierung auch dort auszuüben, wo sie ohne gesetzliche 

Ermächtigung tätig werden darf.80 Diese Kontrollfunktion ist durch den Hoheitlichen 

Privatfinanzierungsmechanismus nicht gefährdet.81 Bei diesem hat die Exekutive 

gerade keinen unmittelbaren Zugriff auf die Finanzmittel, da ansonsten aufgrund der 

Aufkommenswirkung schon vom Vorliegen einer Sonderabgabe auszugehen wäre 

(vgl. C. I. 2. b. bb)). Außerdem hat das Parlament das EEG selbst verabschiedet und 

die damit einhergehenden Zahlungsströme gebilligt. Die Wahrung des Budgetrechts 

kann also für sich genommen kein finanzverfassungsrechtliches Rechtfertigungsbe-

dürfnis begründen.82 

Neben diesem Schutzzweck im Innenverhältnis der Staatsgewalten hat das Budget-

recht des Parlaments aber auch einen individualschützenden Zweck,83 in Ausgestal-

tung der Transparenz- und Rechenschaftsfunktion des Parlaments gegenüber der Öf-

fentlichkeit.84 Diese Aspekte finden sich auch im Grundsatz der Vollständigkeit des 

Haushalts wieder.85 In diesen hat der staatliche Träger seine gesamten Einnahmen 

und Ausgaben einzustellen.86 Im Fall des Hoheitlichen Privatfinanzierungsmecha-

nismus ist zwar kein Aufkommen gegeben, über dessen Verwendung ein Hoheitsträ-

ger Rechenschaft ablegen könnte (vgl. C. I. 2. b. bb)). Da aber die Belastung von 

Letztverbrauchern zumindest faktisch gleich ist, wie bei der Erhebung von Steuern, 

erscheint es konsequent auch für eine solche Belastung ein gewisses Maß an Transpa-

renz zu fordern.87 Dieses wurde für die Belastungen durch das EEG aber zweifelsoh-

ne geschaffen.  

So müssen die Übertragungsnetzbetreiber die für die Berechnung der EEG-Umlage 

maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben nach § 6 AusglMechAV88 ebenso veröf-

fentlichen wie die Höhe der EEG-Umlage für das folgende Kalenderjahr und eine 

EEG-Vorschau, vgl. §§ 5 f. AusglMechV. Auch die EVU sind gegenüber den Letzt-

verbrauchern schon nach § 78 Abs. 1 Satz 2 EEG zur Ausweisung der Erneuerbare-

                                                             
79 Brockmeyer, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 110, Rn. 8b; Gröpl, in: 
Kahl/Waldhoff/Walter, GG, Art. 110, Rn. 79; Kube, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 110, Rn. 35. 
80 Siekmann, in: Sachs, GG, Art. 110, Rn. 14. 
81 Gawel, DVBl. 2013, 409, 411. 
82 Erk, Vereinbarkeit des EEG mit Verfassungs- und Europarecht, S. 69. 
83 Die individualschützende Funktion heraushebend: BVerfGE 55, 274, 302. 
84 Siekmann, in: Sachs, GG, Art. 110, Rn. 15; Kube, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 110, Rn. 35; 
Kahl/Bews, Ökostromförderung und Verfassung, S. 74f. 
85 Baer, Abnahmepflichten und Vergütungspflichten, S. 269. 
86 Kube, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 110, Rn. 22; Siekmann, in: Sachs, GG, Art. 110, Rn. 48. 
87 Kube/Palm/Seiler, NJW 2003, 927, 930. 
88 Verordnung zur Ausführung der Verordnung zum EEG-Ausgleichsmechanismus v. 22.2.2009 zuletzt 
geändert durch Art. 2 der Verordnung v. 27.1.2015, BGBl. I, S. 146. 
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Energien-Eigenschaft des Stroms verpflichtet. Für die Bürger ist daher der EEG-

Umlagemechanismus wesentlich transparenter gestaltet als dies das BVerfG regel-

mäßig für die Zulässigkeit von Sonderabgaben vorschreibt.89 Die notwendige Re-

chenschaftsfunktion wird schon dadurch erfüllt, dass nach § 97 EEG die Regierung 

zu einer regelmäßigen Evaluierung des EEG mit anschließender Berichterstattung 

gegenüber dem Bundestag verpflichtet ist. Die Aspekte der Transparenz- und Re-

chenschaftsfunktion der Finanzverfassung führen daher nicht zur Finanzverfassungs-

widrigkeit des EEG. 

b. Bundesstaatlicher Finanzausgleich 

Ein Rechtfertigungsbedürfnis könnte aber insoweit bestehen, als der bundesstaatliche 

Finanzausgleich durch das EEG-Umlagesystem betroffen ist. Ein entsprechendes 

Rechtfertigungsbedürfnis entsteht daraus, dass die vom Grundgesetz in den Art. 104a 

ff. vorgesehenen Regelungs-, Ertrags- und Verwaltungszuständigkeiten nicht der Ge-

fahr der Umgehung ausgesetzt werden sollen.90 Gerade die Ertragshoheit könnte in 

Anbetracht der Tatsache, dass durch die EEG-Umlage Bundesländer, in welchen die 

geographischen Gegebenheiten die Erzeugung von Erneuerbare-Energien-Strom er-

leichtern, einen erheblichen Mittelzufluss erhalten,91 beeinträchtigt sein. Dies führt 

dazu, dass in diesen eine Erhöhung des Steueraufkommens zu verzeichnen ist, wäh-

rend es in Ländern mit diesbezüglich schlechteren Bedingungen sinkt.92 

Dem ist aber entgegenzuhalten, dass durch das EEG-Umlagesystem keine unmittel-

baren Einnahmen für die öffentliche Hand erzielt werden (vgl. C. I. 2. b. bb)), welche 

zwischen den Beteiligten des Finanzausgleichs verteilt werden müssten.93 Die Beein-

trächtigung ergibt sich vielmehr schon im Vorfeld der Steuererhebung. Selbst wenn 

man zugunsten eines größtmöglichen Schutzes der Länder annähme, dass solche 

durch Bundesgesetz hervorgerufenen Einkommensverschiebungen als mittelbare 

Beeinträchtigung genügen, muss für das EEG festgehalten werden, dass hier die An-

knüpfung auch nicht unmittelbar an den Ort, sondern lediglich an die Art und Weise 

Stromerzeugung erfolgt. Nur weil sich zu einem späteren Zeitpunkt zeigt, dass gewis-

                                                             
89 BVerfGE 108, 186, 218f.; 110, 370, 389: fordert einen dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten 
Bericht über Sonderabgaben zur wirksamen Kontrolle durch die Öffentlichkeit; Brockmeyer, in: 
Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 110, Rn. 27. 
90 Insoweit zu Sonderabgaben: BVerfGE 55, 274, 304. 
91 S. für die Darstellung der EEG-Zahlungsströme 2013 ausführlich: BDEW, Erneuerbare Energien und 
das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken (2014), 
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/83C963F43062D3B9C1257C89003153BF/$file/Energie-
Info_Erneuerbare%20Energien%20und%20das%20EEG%20%282014%29_24.02.2014_final_Journali
sten.pdf, S. 86 (Stand: 7.3.2015). 
92 Pielow, EurUP 2015, 150, 157; Manssen, DÖV 2012, 499, 503; ders., WiVerw 2012, 170, 186. 
93 Altrock, „Subventionierende“ Preisregelungen, S. 133. 
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se finanzielle Anreize in einigen Bundesländern mehr genutzt werden als in anderen 

und sich unterschiedliche Fördersätze – welche zum Teil auch nur aus den für ihre 

Errichtung notwendigen höheren Kosten resultieren – auf die Einkommensstruktur 

auswirken, kann daraus noch keine andere Beurteilung hervorgehen. Die bundesfi-

nanzstaatlichen Bedenken gegen das EEG-Umlagesystem vermögen daher nicht zu 

überzeugen.94 

c. Belastungsgleichheit  

Zuletzt bedarf der Aspekt der Gefährdung der Belastungsgleichheit der Bürger ge-

nauerer Betrachtung.95 Die Belastung trifft nach der Konzeption des Gesetzes ledig-

lich die EVU sowie die Eigenversorger und damit nicht gleichmäßig die Allgemein-

heit, wie dies bei der Ausgestaltung mittels Subventionierung durch Steuermittel der 

Fall wäre.96 Der Gesetzgeber hat vielmehr darauf verzichtet, verbindliche Regelungen 

für eine gleichmäßige Belastung der Letztverbraucher vorzusehen. Die Finanzverfas-

sung ist durch das EEG-Umlagesystem mithin in der Belastungsgleichheit beeinträch-

tigt.97 Die Tatsache, dass für die Belastung Einzelner auch die Grundrechte eine 

Schutzfunktion erfüllen, führt keineswegs dazu, dass allein deshalb eine finanzverfas-

sungsrechtliche Bewertung außer Acht bleiben kann, da diese ebenfalls eine individu-

alschützende Funktion aufweist.98  

2. Rechtfertigung der Gefährdung der Finanzverfassung 

Wie schon die Rechtsprechung zur Sonderabgabenproblematik verdeutlicht, führt 

nicht jegliche Gefährdung finanzverfassungsrechtlicher Grundsätze zu einer Verfas-

sungswidrigkeit der Norm selbst; vielmehr können solche Gefährdungen auch ge-

rechtfertigt sein.99 

Für die Rechtfertigung der Beeinträchtigung der Belastungsgleichheit der Bürger 

durch den Hoheitlichen Privatfinanzierungsmechanismus, bietet sich vergleichend ein 

Blick auf den grundrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz an. Für die grundrechtli-

che Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung im Rahmen des Art. 3 Abs. 1 GG 

reicht die Prüfungsintensität des BVerfG von einer bloßen Willkürkontrolle100 bis hin 

zu einer stark an Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten orientierten Prüfung nach der 
                                                             
94 Altrock, „Subventionierende“ Preisregelungen, S. 134. 
95 Erk, Vereinbarkeit des EEG mit Verfassungs- und Europarecht, S. 70. 
96 Dederer/Schneller, RdE 2000, 214, 217. 
97 Altrock, „Subventionierende“ Preisregelungen, S. 134; Ossenbühl, RdE 1997, 46, 46ff.; Friauf, et 
9/1995, 597, 599; Kahl/Bews, Ökostromförderung und Verfassung, S. 75. 
98 Erk, Vereinbarkeit des EEG mit Verfassungs- und Europarecht, S. 70; Friauf, in: FS Jahrreiß, 1974, 
S. 45, 52; ders., in: FS Haubrichs, 1977, S. 103, 108; a.A. Reshöft, Verfassungs- und 
Europarechtskonformität des EEG, S. 80; Schneider, ZNER 2003, 93, 94. 
99 BVerfGE 55, 274, 308; 82, 159, 181; Friauf, in: FS Haubrichs, 1977, S. 103, 115. 
100 BVerfGE 1, 14, 52; 68, 237, 250; 91, 389, 401. 
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neuen Formel.101 Diese grundrechtlichen Überlegungen schreiben daher kein eindeu-

tiges Ergebnis vor. 

Es könnten dagegen Rechtfertigungserfordernisse entsprechend derjenigen für Son-

derabgaben vorliegen, wenn das Prinzip der Belastungsgleichheit der Bürger durch 

den Hoheitlichen Privatfinanzierungsmechanismus exakt der gleichen Gefährdungs-

lage ausgesetzt wäre wie durch klassische Sonderabgaben. 

Mit Blick auf EVU ist dies der Fall. Ihnen wird hoheitlich eine Zahlungsverpflichtung 

zur Finanzierung eines bestimmten Sachzwecks auferlegt und sie stellen eine von der 

Allgemeinheit abgrenzbare homogene Gruppe102 dar. In Bezug auf die Belastungs-

gleichheit ist mithin für die EVU eine identische Gefährdungslage zu der von Finan-

zierungssonderabgaben gegeben.103 Die Prüfungsintensität der Rechtfertigung eines 

Hoheitlichen Privatfinanzierungsmechanismus muss im Rahmen der Beeinträchti-

gung der Belastungsgleichheit mithin der für Finanzierungssonderabgaben entspre-

chen.104 Für diese hat das BVerfG in gleichheitsrechtlicher Hinsicht die Erfordernisse 

einer besonderen Sachnähe und der gruppennützigen Verwendung der Mittel aufge-

stellt.105 

Eine besondere Finanzierungsverantwortung der EVU für den Ausbau von Erneuer-

bare-Energien-Anlagen aufgrund einer besonderen Sachnähe scheint auf den ersten 

Blick nicht vorzuliegen.106 Für deren Belastung kommt hingegen ein vergleichbarer 

Anknüpfungspunkt in Betracht: das Verursacherprinzip.107 Dieses leitet sich aus der 

Staatszielbestimmung108 des Art. 20a GG ab,109 welche jegliche staatliche Förderung 

von Umweltbeeinträchtigung verbietet.110 Eine solche liegt aber bereits dann vor, 

wenn der eigentliche Verursacher der Umweltbeeinträchtigung in gleichem Maße 

staatlich belastet wird wie ein Nicht-Verursacher.111 Es stellt sich allerdings die Fra-

ge, ob die EVU tatsächlich als Verursacher i.d.S. angesehen werden können. Vorge-

schaltet muss hierfür die Art. 20a GG zuwiderlaufende Umweltbeeinträchtigung iden-

                                                             
101 BVerfGE 55, 72, 88; 107, 133, 141; 120, 125, 144; Osterloh/Nußberger, in: Sachs, GG, Art. 3, Rn. 
8ff.; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 3, Rn. 14f. 
102 Theobald, NJW 1997, 550, 552f. 
103 Ossenbühl, RdE 1997, 46, 50; Pohlmann, NJW 1997, 545, 547. 
104 Dederer/Schneller, RdE 2000, 214, 215. 
105 BVerfGE 55, 274, 305ff.; 57, 139, 167; 67, 256, 278; 82, 159, 182; Pohlmann, NJW 1997, 545, 548. 
106 Ossenbühl, RdE 1997, 46, 51f.; Pohlmann, NJW 1997, 545, 549 nimmt dagegen eine solche noch 
aufgrund der damaligen Monopolstellung der EVU an. 
107 Fricke, RdE 2010, 83, 85. 
108 Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20a, Rn. 5. 
109 So schon Murswiek, NVwZ 1996, 222, 225f.; Koenig, DÖV 1996, 943, 944; a.A. Bernsdorff, NuR 
1997, 328, 333; Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 76; Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20a, Rn. 35. 
110 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 5; Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 34. 
111 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 35. 
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tifiziert werden. Eine solche kann jedenfalls nicht im Stromverbrauch an sich gesehen 

werden, da dieser keine besonders umweltschädigende Handlung darstellt. Eine um-

weltbeeinträchtigende Handlung i.S.d. Art. 20a GG ist vielmehr die Erzeugung von 

Strom unter Nutzung fossiler und damit endlicher Ressourcen.112 Dementsprechend 

ist es konsequent, die EVU, welche die Nachfrage der Letztverbraucher am Markt 

bündeln und mithin maßgeblich für die Art des nachgefragten Stroms verantwortlich 

sind, als Adressaten der Regelungen über die Kostentragung der Förderung der er-

neuerbaren Energien vorzusehen.113 Trotz der fortschreitenden Dezentralisierung der 

Stromversorgung114 ist zumindest nicht ersichtlich, dass die EVU ihre tragende Rolle 

gänzlich verloren hätten. Insofern verbleibt dem Gesetzgeber jedenfalls ein Beurtei-

lungsspielraum.115 Die EVU weisen aufgrund ihrer Verursacherstellung eine beson-

dere Finanzierungsverantwortung auf. Als logische Konsequenz für das Ausreichen-

lassen des Verursacherprinzips als besondere Finanzierungsverantwortung kann auch 

keine gruppennützige Verwendung verlangt werden. Die Mittel müssen vielmehr zur 

Vermeidung der Umweltschädigung durch die Erzeugung von Strom aus endlichen 

Energiequellen verwendet werden. Dies ist hier durch die mittelbare Finanzierung der 

Marktprämie bzw. Einspeisevergütung durch die EEG-Umlage gewahrt, sodass sich 

die Belastung der EVU nicht als finanzverfassungswidrig darstellt. 

Auch die Eigenversorger werden, im Gegensatz zur Allgemeinheit der Stromverbrau-

cher, nach § 61 EEG ausdrücklich als Schuldner der EEG-Umlage vorgesehen. Auch 

sie stellen vor allem durch die explizite Listung der Eigenversorgung als anzugeben-

des Merkmal bei der Registrierung von Anlagen nach § 3 Abs. 2 Nr. 7 lit. a Anl-

RegV116 eine von der Allgemeinheit abgrenzbare Gruppe dar. Für die Rechtfertigung 

von deren Belastung ergibt sich aber ein anderes Bild: Sie haben weder eine besonde-

re Finanzierungsverantwortung noch eine Verursacherstellung inne. Ihre Belastung 

erscheint der Regierung vielmehr lediglich aus energiewirtschaftlichen Gründen not-

wendig.117 Diese lägen in der fehlenden Abhängigkeit der Eigenversorger vom 

                                                             
112 Sommermann, in: v. Münch/Kunig, GG I, Art. 20a, Rn. 26; Westphal, JuS 2000, 339, 340. 
113 BGHZ 134, 1, 21f., wobei hier noch maßgeblich auf die damalige monopolartige Stellung der EVU 
abgestellt wird; Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304, S. 110; Fricke, RdE 2010, 83, 85; Theobald, 
NJW 1997, 550, 553; a.A. Arndt, RdE 1995, 41, 45, sieht jeden einzelnen Stromverbraucher als 
Nachfrager, sodass die Lasten der Allgemeinheit auferlegt werden müssten. 
114 Theobald, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, §1, Rn. 19. 
115 BVerfGE 118, 79, 110; 127, 293, 328; Breuer, in: Kirchhof/Isensee, HStR VIII, §171, Rn. 23. 
116 Verordnung über ein Register für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
und Grubengas v. 1.8.2014, BGBl. I, S. 1320, zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung v. 
17.2.2015, BGBl. I, S. 146. 
117 Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304, S. 110. 
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Markt, sodass sie nicht auf Preissignale reagieren.118 Bei Eigenversorgern handelt es 

sich mithin, wie die Regierungsbegründung selbst klarstellt, nicht um Verursacher 

i.S.d. Art. 20a GG. Ihre Einbeziehung in die EEG-Umlagepflicht und die damit ein-

hergehende Abweichung vom Grundsatz der Belastungsgleichheit kann daher über 

diesen Weg nicht gerechtfertigt werden. Selbst wenn man davon ausginge, dass eine 

solch fehlende Abhängigkeit vom Markt eine besondere Finanzierungsverantwortung 

begründen könnte, ermangelt es jedenfalls an einer Rechtfertigung der fehlenden 

gruppennützigen Verwendung der Mittel. Eine Ausnahme zugunsten einer fremdnüt-

zigen Verwendung, wie es das BVerfG vor allem im Falle einer besonderen sozialen 

Verpflichtung gegenüber der begünstigten Gruppe annimmt,119 liegt ebenfalls nicht 

vor.120 

Die Belastung der Eigenversorger stellt daher einen Verstoß gegen die Finanzverfas-

sung dar, sodass das EEG jedenfalls in dieser Hinsicht nicht verfassungskonform 

ist.121 Die Belastung der EVU mit der EEG-Umlage kann dagegen mit Blick auf Art. 

20a GG vor der Finanzverfassung bestehen. 

 

  

                                                             
118 Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304, S. 110. 
119 BVerfGE 11, 105, 116; 55, 274, 313f. 
120 vgl. Arndt, RdE 1995, 41, 46. 
121 Im Ergebnis ebenso: Brahms/Maslaton, NVwZ 2014, 760, 763; Panknin, EnWZ 2014, 13, 18. 



- 20 - 
 

D. Die EEG-Umlage auf dem Prüfstand der Grundrechte des Grundgesetzes 

Für die EEG-Umlage als Teil eines Legislativaktes sind, wie nach Art. 1 Abs. 3 GG 

für jegliches hoheitliches Handeln,122 die Grundrechte als materielle Grenze zu be-

achten. Durch sie sind die EVU und die Eigenversorger als Umlagen-Schuldner und 

ggf. die Letztverbraucher als Umlagen-Träger beeinträchtigt. Da eine bloße Betrach-

tung der EEG-Umlage unter Aussparung der vorangehenden Abnahme- und Vergü-

tungsverpflichtungen zu dem befremdlichen Umstand führen könnte, dass zwar die 

Umlage selbst, nicht aber die für ihr Zustandekommen maßgeblichen Finanzströme 

verfassungsgemäß sind, sollen auch die hierdurch beeinträchtigten Belange der Be-

treiber konventioneller Kraftwerke sowie der Netz- und der Übertragungsnetzbetrei-

ber Berücksichtigung finden. Die Gesamtheit dieser Personengruppen sind daher die 

Betroffenen i.S.d. nachfolgenden Ausführungen.  

Die Grundrechte, in welchen diese typischerweise verletzt sein könnten, sind Art. 12 

Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. 

I. Beurteilung am Maßstab der Freiheitsgrundrechte 

Die unterschiedlichen Betroffenen sollen mit ihren jeweils beeinträchtigten Belangen 

entlang der Wertschöpfungskette beleuchtet werden. 

1. Persönliche Voraussetzungen 

Das EEG-Umlagesystem wird hier in seiner abstrakten Ausgestaltung dem Prüfstand 

der Grundrechte unterzogen, sodass auf Fragen der individuellen Grundrechtsberech-

tigung nicht weiter eingegangen wird, da deren Vorliegen stets abhängig vom konkret 

Schutzsuchenden ist. Angemerkt sei insofern nur, dass jedenfalls dann keine Grund-

rechtsberechtigung vorliegt, wenn es sich bei dem Betroffenen um eine juristische 

Personen des öffentlichen Rechts123 oder – zumindest nach Ansicht der Rechtspre-

chung124 – um ein gemischt-wirtschaftliches Unternehmen handelt, auf welches die 

öffentliche Hand einen beherrschenden Einfluss hat. 

2. Beeinträchtigung grundrechtlicher Gewährleistungen 

Die Regelungen des EEG müssten die Betroffenen in Bereichen einschränken, wel-

che grundrechtlich geschützt sind. Der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG umfasst 

dabei in der engsten Definition jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die der Schaffung 
                                                             
122 BVerfGE 7, 377, 403f.; Höfling, in: Sachs, GG, Art. 1, Rn. 95; Hofmann, in: Schmidt-
Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 1, Rn. 77; Antoni, in: Hömig, GG, Art. 1, Rn. 21. 
123 BVerfGE 21, 362, 367ff.; 23, 253, 372f.; 61, 82, 100f.; 62, 354, 369; 75, 192, 196ff.; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 19, Rn. 24; Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 19, Rn. 
23. 
124 BVerfG-K Beschl. v. 16.5.1989 – 1 BvR 705/88, NJW 1990, 1783, 1783; BVerfG-K Beschl. v. 
18.5.2009 – 1 BvR 1731/05, NVwZ 2009, 1282, 1282f.; BVerfGE 128, 226, 247f.; Kritisch hierzu: 
Friauf, in: FS Jahrreiß, 1974, S. 45, 52; Leisner, NJW 1995, 2591, 2594. 
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oder Erhaltung einer Lebensgrundlage dient und nicht verboten oder schlechthin ge-

meinschädlich ist.125 Weder die Erzeugung von Energie noch der Betrieb von Netzen 

oder die Lieferung von Strom bzw. dessen Verbrauch ist in irgendeiner Hinsicht ge-

nerell verboten oder schlechthin gemeinschädlich, sodass selbst diese Definition er-

füllt ist. Art. 14 Abs. 1 GG umfasst den grundrechtlichen Eigentumsschutz, also den 

Schutz jeder vermögenswerten Position, die dem Berechtigten von der Rechtsord-

nung zur privaten Nutzung und zur eigenen Verfügung zugeordnet ist.126 Art. 2 Abs. 

1 GG gewährleistet daneben die allgemeine Handlungsfreiheit.127 

a. Erzeuger konventionellen Stroms  

Die relevanten Maßnahmen für Erzeuger konventionellen Stroms können zum einen 

in dem gesetzlich gesicherten Anspruch der EEG-Anlagenbetreiber auf die Markt-

prämie bzw. auf die Einspeisevergütung nach §§ 34, 37 und 38 EEG und zum ande-

ren in deren Recht auf eine vorrangige Einspeisung nach § 11 EEG liegen.  

Letzteres könnte dazu führen, dass die Nutzung des erzeugten Stroms dergestalt ein-

geschränkt wird, dass keine Einspeisung in das Netz mehr möglich ist.128 Eine solche 

Nutzungsbeschränkung ist zwar grundsätzlich von Art. 14 Abs. 1 GG erfasst,129 fällt 

aber aufgrund der Zugehörigkeit der Einspeisung des Stroms zur beruflichen Tätig-

keit der Erzeuger konventionellen Stroms nach seiner sozialen Funktion130 in den 

Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG.131  

Eine etwaige Schwächung der Marktstellung ist jedenfalls nicht von Art. 14 Abs. 1 

GG umfasst.132 Ein Eingriff in diesen kann allerdings angenommen werden, wenn ein 

in erster Linie berufsregelndes Gesetz wegen seiner Schwere in die Substanz eines 

Gewerbebetriebs eingreift und mit seinen Lasten erdrosselnde Wirkung erreicht 

hat.133 Schließungen konventioneller Kraftwerke aufgrund einer fehlenden Rentabili-

tät infolge der Förderung erneuerbarer Energien sind bisher jedenfalls noch nicht auf-
                                                             
125 BVerfGE 7, 377, 397; 14, 19, 22; 48, 376, 388; 54, 301, 313; Manssen, in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 12, Rn. 37; Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 12, Rn. 29; auf das 
Erfordernis der Erlaubtheit verzichtend: Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 12, Rn. 5; Sodan, in: Sodan, 
GG, Art. 12, Rn. 9, welcher dafür die Gemeinschaftsschädlichkeit als Ausschlussmerkmal sieht. 
126 BVerfGE 83, 201, 209; 89, 1, 6; 123, 186, 258; Bryde, in: v. Münch/Kunig, GG I, Art. 14, Rn. 12; 
Leisner, in: Isensee/Kirchhof, HStR VIII, §173, Rn. 24; Antoni, in: Hömig, GG, Art. 14, Rn. 4. 
127 BVerfGE 6, 32, 36f., 90, 145, 171; 95, 267, 303; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 2, Rn. 2; Hofmann, in: 
Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 2, Rn. 1; Dreier, in: Dreier, GG I, Art. 2, Rn. 26. 
128 Bayer, et 12/2013, 104, 107. 
129 BVerfGE 13, 225, 229; 50, 290, 339f.; 101, 54, 74f.; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 14, Rn. 18. 
130 Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 993; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 14, 
Rn. 4. 
131 Reshöft, Verfassungs- und Europarechtskonformität des EEG, S. 95; Waldhoff/Roßbach, WiVerw 
2014, 1, 24. 
132 Bayer, et 12/2013, 104, 107. 
133 BVerfGE 38, 61, 102; Altrock, „Subventionierende“ Preisregelungen, S. 205f.; Pohlmann, 
Rechtsprobleme der Stromeinspeisung, S. 119; Ossenbühl, et 1996, 94, 98; Loritz, BB 1993, 225, 226. 
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getreten, sodass eine solche erdrosselnde Wirkung nicht anzunehmen ist.134  

Da die Erzeuger konventionellen Stroms ihre Tätigkeit regelmäßig mit dauerhaftem 

Erwerbszweck ausüben, ist für sie der sachliche Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG 

eröffnet.135 Dieser schützt vor staatlichen Maßnahmen, welche den Wettbewerb be-

einflussen und dadurch die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit behindern.136 An-

zunehmen ist dies auch bei der Begünstigung von Konkurrenten; jedoch nur soweit 

diese eine gewichtige Lenkungsintensität aufweist,137 da es andernfalls an einem 

tauglichen Eingriff mangeln würde. Die sichere Vergütung für Erneuerbare-Energien-

Anlagen und die vorrangige Abnahme führen aufgrund der Begünstigung der Erneu-

erbare-Energien-Anlagen zu einer gravierenden Veränderung der Marktverhältnis-

se.138 Die Beeinträchtigung erfolgt dabei nicht unmittelbar durch das Gesetz, sodass 

dieses zumindest eines Berufsbezugs oder einer berufsregelnden Tendenz bedarf.139 

Dies ist durch die Anknüpfung an die Art der Stromerzeugung für die Erlangung der 

Förderungen der Fall. Das EEG greift daher mittelbar in die Berufsausübungsfrei-

heit140 der Erzeuger konventionellen Stroms ein. 

b. Netz- und Übertragungsnetzbetreiber 

Vor allem mit Blick auf die Abnahme- und Vergütungsverpflichtungen nach §§ 11, 

19 und 56 f. EEG könnten die Netz- und Übertragungsnetzbetreiber in ihren grund-

rechtlichen Positionen beeinträchtigt sein. In Bezug auf die Vergütungspflicht ist fest-

zuhalten, dass Art. 14 Abs. 1 GG gerade nicht das Vermögen als Ganzes schützt, je-

denfalls soweit keine unzumutbare Belastung vorliegt.141 Aufgrund der gesetzlich 

vorgesehenen Möglichkeiten der Abwälzung ist dies nicht der Fall.142 Die Abnahme-

verpflichtung beeinträchtigt zwar die Freiheit der Nutzung des eigenen Netzes,143 ist 

aber aufgrund ihrer sozialen Funktion der beruflichen Tätigkeit und mithin dem 

Schutzbereich von Art. 12 Abs. 1 GG zuzuordnen.144 Auch ist Art. 14 Abs. 1 GG 

                                                             
134 Bayer, et 12/2013, 104, 107. 
135 Schneider, in: Theobald/Schneider, Recht der Energiewirtschaft, §21, Rn. 157; Hofmann, in: 
Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 12, Rn. 7.  
136 BVerfGE 86, 28, 37; Reshöft, Verfassungs- und Europarechtskonformität des EEG, S. 95. 
137 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 12, Rn. 22; Breuer, in: Isensee/Kirchhof, HStR VIII, §171, Rn. 96. 
138 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 379, 415f. 
139 BVerfGE 37, 1, 17; 123, 132, 139; 128, 1, 82; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 12, Rn. 21.  
140 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 22. 
141 BVerfGE 4,7,17; 8, 274, 330; 14, 221, 241, 77, 308, 339f. 81, 108, 122; Antoni, in: Hömig, GG, Art. 
14, Rn. 4; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 14, Rn. 5; Hofmann, in: Schmidt-
Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 14, Rn. 13; kritisch hierzu: Friauf, in: FS Jahrreiß, 1974, S. 45, 54. 
142 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 25 
143 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 397, 409; Altrock, „Subventionierende“ Preisregelungen, S. 
199. 
144 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 24f.; Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 14, Rn. 521, nimmt 
dagegen einen Eingriff an und sieht in der Abnahmepflicht eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. 
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nicht durch eine etwaige Indienstnahme durch den Staat beeinträchtigt. Eine solche 

Indienstnahme kann nur angenommen werden, soweit sich der Staat Privater zur Er-

füllung öffentlichen Aufgaben bedient.145 Zwar stellt die Versorgung mit Elektrizität 

eine solche Aufgabe dar,146 nicht jedoch die Abnahme von Strom aus erneuerbaren 

Energien, wie sie im EEG geregelt ist, sodass von einer Indienstnahme nicht auszu-

gehen ist. Auf diesen können sich die Netz- und Übertragungsnetzbetreiber auch be-

rufen, da sie ihre Tätigkeit regelmäßig mit einem dauerhaften Erwerbszweck ausü-

ben. Die Abnahmepflicht nach § 11 EEG führt dazu, dass die Netz- und Übertra-

gungsnetzbetreiber ihr Netz nicht mehr nach ihrem eigenen unternehmerischen Wil-

len nutzen können. Außerdem umfasst Art. 12 Abs. 1 GG auch das Recht, für eigene 

Leistungen einen individuellen Preis auszuhandeln,147 sodass mit Blick auf die Ver-

gütungsverpflichtung ein diesbezüglicher Eingriff anzunehmen ist.148 Die Regelung 

knüpft gleichsam gerade an die konkrete berufliche Tätigkeit an und hat damit einen 

Berufsbezug. Da eine derartige Belastung, welche den weiteren Betrieb der Netze 

unmöglich machen würde, schon mit Blick auf die Möglichkeit der Abwälzbarkeit 

der Kosten nicht vorliegt, handelt es sich lediglich um Vorschriften, welche die Art 

und Weise der Berufsausübung regeln. Die Netz- und Übertragungsnetzbetreiber sind 

daher in ihrer Berufsausübungsfreiheit beeinträchtigt.149 

c. Elektrizitätsversorgungsunternehmen  

Die EVU werden durch das EEG belastet, indem dieses sie nach § 60 EEG als 

Schuldner der EEG-Umlage vorsieht. Mit Blick auf den Grundsatz, dass durch Art. 

14 Abs. 1 GG nicht das Vermögen als Ganzes geschützt wird, können  sich die EVU 

in Bezug auf die Zahlungspflicht nicht auf das Eigentumsgrundrecht berufen. Durch 

die Refinanzierungsmöglichkeit ist auch nicht von einer in den eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb150 eingreifenden erdrosselnden Wirkung auszugehen.151 

Da die EVU die Belieferung von Letztverbrauchern mit Strom regelmäßig mit dauer-

haftem Erwerbszweck ausüben, fallen sie aber jedenfalls unter den Schutz des Art. 12 

Abs. 1 GG.152 Die tatsächliche Belastung der EVU ist zwar grundsätzlich in das Er-

                                                             
145 Ibler, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 86, Rn. 120. 
146 BVerfGE 66, 248, 258; BVerfG Beschl. v. 10.9.2008  1 BvR 1914/02, WM 2009, 422, 422f. 
147 BVerfGE 47, 285, 321; 101, 331, 347; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 12, Rn. 14; Hömig, in: Hömig, 
GG, Art. 12, Rn. 5. 
148 Busche, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, S. 548. 
149 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 397, 409; Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, S. 232. 
150 S. hierzu ausführlich: Hagen, GewArch 2005, 402ff.; für eine grundsätzliche Erfassung durch den 
Schutzbereichs des Art. 14 I GG: Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 14, Rn. 95; Kimminich, in: 
Kahl/Waldhoff/Walter, GG, Art. 14, Rn. 77; a.A.: Wieland, in: Dreier, GG I, Art. 14, Rn. 63. 
151 BGHZ 134, 1, 23; Altrock, „Subventionierende“ Preisregelungen, S. 206. 
152 Altrock, „Subventionierende“ Preisregelungen, S. 229. 
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messen der Übertragungsnetzbetreiber gestellt. Durch das Gesetz werden sie aber 

aufgrund ihrer spezifischen beruflichen Tätigkeit in ein Schuldverhältnis gezwun-

gen.153 Für die betroffenen EVU handelt es sich mangels erdrosselnder Wirkung da-

her um eine Berufsausübungsregelung.154 

d.  Eigenversorger 

Vergleichbares gilt für die Belastung der Eigenversorger nach § 61 EEG. Auch für 

diese scheidet mangels Schutzes des Vermögens im Ganzen eine Berufung auf Art. 

14 Abs. 1 GG aus. Eine Inanspruchnahme von Art. 12 Abs. 1 GG wäre nur möglich, 

soweit die Erzeugung und Nutzung des Stroms Teil ihrer beruflichen Tätigkeiten ist. 

Dies erscheint zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen. Da die Eigenversor-

gung als solche aber gerade kein berufsspezifisches Merkmal ist, stellt sich eine an 

diese anknüpfende Regelung nicht als „berufsbezogen“ im eigentlichen Sinne dar. 

Mangels berufsregelnder Tendenz der belastenden Regelung sind die Eigenversorger 

damit nicht in Art. 12 Abs. 1 GG verletzt. Da sie aber wie die EVU in ein Schuldver-

hältnis gezwungen werden, liegt zumindest eine Beeinträchtigung der subsidiären155 

allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG vor.156 Ein Rückgriff auf Art. 2 

Abs. 1 GG ist in dieser Konstellation schon deshalb möglich, weil bei allgemeinen 

Geldleistungspflichten, die sich zwar auf Berufstätige auswirken, aber keinen be-

stimmten Beruf ausdrücklich oder faktisch visieren, sondern lediglich an eine neutrale 

Handlung anknüpfen, gerade keine Spezialität des Art. 12 Abs. 1 GG und mithin kei-

ne Subsidiarität der allgemeinen Handlungsfreiheit angenommen werden kann.  

e. Letztverbraucher 

Eine Belastung der Letztverbraucher kann nur im Schweigen des Gesetzes zur Refi-

nanzierungsmöglichkeit der EVU gesehen werden. Da es sich um eine bloße finanzi-

elle Belastung des Vermögens im Ganzen handelt, kommt Art. 14 Abs. 1 GG nicht in 

Betracht. Auf Art. 12 Abs. 1 GG könnten sich Letztverbraucher berufen, wenn der 

Stromverbrauch Teil der beruflichen Tätigkeit wäre. Ebenso wie für Eigenversorger 

ermangelt es jedoch schon an einer Berufsbezogenheit der Belastung.157 Aufgrund 

der fehlenden Subsidiarität (vgl. D. I. 2. e.) verbleibt für Letztverbraucher aber jeden-

falls der Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG.158 Da die 

                                                             
153 Bayer, et 12/2013, 104, 105; Dederer/Schneller, RdE 2000, 214, 217. 
154 Manssen, WiVerw 2012, 171, 175; Ossenbühl, RdE 1997, 46, 49. 
155 BVerfGE 6, 32, 37; 77, 84, 118; 67, 157, 171; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 2, Rn. 1; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, Art. 2, Rn. 3. 
156 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 12, Rn. 21; Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2, Rn. 116. 
157 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 22. 
158 Bayer, et 12/2013, 104, 107. 
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Belastung der Letztverbraucher nicht ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist,159 stellt 

sich aber die Frage, ob überhaupt noch von einer staatlichen belastenden Maßnahme 

auszugehen ist.160 Hierfür spricht aber schon die Regierungsbegründung, aus welcher 

hervorgeht, dass der Gesetzgeber tatsächlich von einer Überwälzung der Kosten aus-

geht.161 Die Entscheidung der EVU, von einer Refinanzierung der ihnen obliegenden 

Belastung bei den Verbrauchern abzusehen, widerspräche auch jeglichem typischen 

Marktverhalten.162 Der Gesetzgeber hat bei ökonomischer Betrachtung vielmehr ein 

System etabliert, das auf eine Weiterleitung der Kosten angelegt ist163 und für dieses 

System zudem die rechtlichen Grundlagen geschaffen.164 Der Eingriff erfolgt dabei 

durch die aktive Schaffung eines solchen Mechanismus. Parallel entsteht aufgrund 

der Ingerenz die Pflicht, Letztverbraucher vor einer unverhältnismäßigen Beeinträch-

tigung durch die EVU zu schützen. Da eine Unverhältnismäßigkeit der Beeinträchti-

gung der Letztverbraucher zu einer Verfassungswidrigkeit des EEG an sich führen 

würde, ergibt sich aus dieser Schutzpflicht aber kein weitergehender Abwehran-

spruch. Zumindest von einer mittelbaren Grundrechtsbeeinträchtigung des Art. 2 Abs. 

1 GG ist daher in Bezug auf die Letztverbraucher auszugehen.165  

Das EEG-Umlagesystem beeinträchtigt mithin die EVU, Netz- und Übertragungs-

netzbetreiber und Erzeuger konventioneller Energien in ihrer Berufsausübungsfreiheit 

nach Art. 12 Abs. 1 GG, die Eigenversorger und Letztverbraucher aber nur in Art. 2 

Abs. 1 GG. 

3. Rechtfertigung der Beeinträchtigungen 

Sowohl Eingriffe in Art. 12 Abs. 1 GG166 als auch in Art. 2 Abs. 1 GG167 können 

durch ein formelles Gesetz wie das EEG gerechtfertigt werden.168 Eine solche Recht-

fertigung ist allerdings nur insoweit möglich, als das einschränkende Gesetz selbst der 

verfassungsmäßigen Ordnung entspricht.169  

                                                             
159 Schneider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, §21, Rn. 155. 
160 Busche, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, S. 566. 
161 Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304 S. 110. 
162 Bickenbach, DÖV 2013, 953, 956, dieser bezeichnet eine solche Annahme gar als „lebensfremd“. 
163 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 25. 
164 Arndt, RdE 1995, 41, 45; vgl. §§63ff. EEG zur Befreiung der stromkostenintensiven Unternehmen 
und Schienenbahnen, §78 EEG zur Ausweisung des nach dem EEG-geförderten Stroms gegenüber 
Letztverbrauchern. 
165 Vgl. zur insofern parallelen Ausgestaltungsmöglichkeit von Steuern: Kirchhof, in: Merten/Papier, 
HbdGR III, §59, Rn. 20, 23; v. Stockhausen, Gesetzliche Preisintervention, S. 85. 
166 BVerfGE 76, 171, 184f.; 98, 106, 117; Mann, in: Sachs, GG, Art. 12, Rn. 108; Jarass, in: 
Jarass/Pieroth, GG, Art. 12, Rn. 28. 
167 BVerfGE 6, 32, 38; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 2, Rn. 12 
168 Posser/Altenschmidt, in: Frenz/Müggenborg, EEG, Einf. §§40-44, Rn. 32. 
169 BVerfGE 9, 83, 88; 13, 181, 190; Sodan, in: Sodan, Art. 1 Vorb., Rn. 54. 
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a. Formelle Verfassungsmäßigkeit des EEG 

Bedenken gegen die formelle Verfassungsmäßigkeit des EEG bestehen nicht. Insbe-

sondere war der Bund mit der Berufung auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG,170 welcher die 

Luftreinhaltung als Teil der konkurrierenden Gesetzgebung vorsieht, für den Erlass 

des Gesetzes zuständig. Der Verfahrensgang war zwar durch die parallele Ausarbei-

tung des neuen EEG und der Besonderen Ausgleichsregelung mit erst anschließender 

Zusammenfügung ungewöhnlich.171 Einem solchen Vorgehen stehen aber die sehr 

zurückhaltenden verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Gesetzgebungsverfahren 

nicht entgegen. Das Gesetz wurde am 21. Juli 2014 ordnungsgemäß ausgefertigt und 

verkündet.172 

b. Materielle Verfassungsmäßigkeit des EEG 

Als zentrale materielle Grenze muss das Verhältnismäßigkeitsprinzip als Ausdruck 

des Rechtsstaatsprinzips173 beachtet werden.174 Eine Regelung ist dann verhältnismä-

ßig, wenn sie einen legitimen Zweck geeignet verfolgt, die Art der Verfolgung erfor-

derlich ist und die Maßnahme in einer Gesamtschau angemessen erscheint.175 

aa) Legitimer Zweck 

Das EEG definiert seinen Zweck in § 1: Hiernach soll es zur Sicherung einer nachhal-

tigen Entwicklung der Energieversorgung insbesondere im Interesse des Klima- und 

Umweltschutzes dienen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung 

auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte verringern, fossile Ener-

gieressourcen schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung 

von Strom aus erneuerbaren Energien fördern. Die Legitimität dieser Zielsetzung 

ergibt sich dabei bereits aus der Staatszielbestimmung des Art. 20a GG.176 Es liegt 

daher eine vernünftige Erwägung des Allgemeinwohls vor, wie sie zur Rechtferti-

gung von Berufsausübungsregelungen177 als ausreichend erachtet wird.178 

bb) Geeignetheit 

Bereits unter den Vorgängerversionen des EEG war tatsächlich ein enormer Anstieg 

                                                             
170 Begr. RegE, EEG 2014, BT 18/1304, S. 89. 
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173 BVerfGE 19, 342, 348f.; 23, 127, 133; 92, 277, 326; Antoni, in: Hömig, Art. 20, Rn. 10; Hofmann, 
in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 20, Rn. 72. 
174 Sachs, in: Sachs, GG, Vor Art. 1, Rn. 134f. 
175 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1, Rn. 46; Hofmann, in: Schmidt-
Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 20, Rn. 72f.; Antoni, in: Hömig, GG, Die Grundrechte, Rn. 14. 
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177 BVerfGE 7, 377, 405f.; 65, 116, 125; 77, 308, 332; 85, 248, 259; 103, 1, 10; 123, 186, 238; Jarass, 
in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 12, Rn. 45; Mann, in: Sachs, GG, Art. 12, Rn. 126. 
178 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 379, 409. 
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des Anteils erneuerbarer Energien zu verzeichnen,179 was für die Annahme der Ge-

eignetheit spricht. Auch wenn die EEG-Umlage selbst immer dann besonders an-

steigt, wenn der Preis an der Börse aufgrund eines Angebotsüberhangs von Strom aus 

erneuerbaren Energien sinkt,180 was dem Sinn und Zweck der Anschubfinanzierung 

zuwider zu laufen scheint,181 ist insofern doch festzuhalten, dass dadurch das Ziel des 

EEG-Systems im Ganzen offensichtlich zumindest nicht gefährdet wird. Zur Errei-

chung dieses Ziels sind die Maßnahmen daher geeignet.182 

cc) Erforderlichkeit 

Teilweise wird davon ausgegangen, dass eine direkte Subventionierung der Anlagen-

betreiber durch Steuergelder ein weniger einschneidendes Mittel sei, da dies keine 

Berufsausübungsregelung darstelle.183 Mildere Mittel sind aber gerade nicht solche, 

die eine Kostenlast lediglich verschieben.184 Der Gesetzgeber ist daher nicht gezwun-

gen, von der Inanspruchnahme einer gewissen Bevölkerungsgruppe deswegen abzu-

sehen, weil die Möglichkeit bestünde, die Gelder aus dem öffentlichen Haushalt zu 

generieren, sodass dieser Aspekt die Erforderlichkeit der Regelung nicht entfallen 

lässt.185  

Auch die Einführung eines Quotenmodells wird teilweise als milderes Mittel gegen-

über den Vergütungs- und Abnahmepflichten diskutiert.186 Bei diesem müssen Un-

ternehmen ihre Stromportfolios mit einem bestimmten Prozentsatz aus Erneuerbare-

Energien-Strom unterlegen.187 Aber auch hier erscheint eine gleiche Wirksamkeit 

jedenfalls zweifelhaft,188 sodass zumindest unter Berücksichtigung der Einschät-

zungsprärogative des Gesetzgebers189 die Erforderlichkeit der Regelungen nicht be-

stritten werden kann. Gleiches gilt für die nunmehr geplante Einführung der Förde-

rung mittels eines Ausschreibungsverfahrens, da seine Wirksamkeit vor allem mit 

Blick auf die Zielkonflikte und auf die Ineffizienzen bezweifelt werden kann.190  
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185 BVerfGE 77, 84, 110; 30, 292, 319; 81, 156, 193f.; 85, 226, 237; Bayer, et 12/2013, 104, 105. 
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dd) Angemessenheit 

Die Beeinträchtigung der Wettbewerbsposition der Erzeuger konventionellen Stroms 

ist mit dem neu in § 3 EEG aufgenommenen Zielkorridor nicht mehr in unangemes-

sener Weise zu erwarten. Da im Falle des Überschreitens dieses Ausbaupfads auf-

grund des zu starken Zubaus bestimmter Anlagen i.S.d. EEG die Degression der För-

dersätze erhöht wird – sog. „atmender Deckel“191 – ist von einem stärkeren Ausbau 

des Anteils erneuerbarer Energien, als dies im Korridor vorgesehen ist, nicht auszu-

gehen. Diesem Ausbaukorridor entsprechend soll der Anteil erneuerbarer Energien 

am Stromverbrauch von derzeit 25% auf 40-45% im Jahr 2025 und auf 55-60% im 

Jahr 2035 steigen. Selbst wenn diese ehrgeizigen Ziele erreicht werden sollten, blei-

ben den Erzeugern konventionellen Stroms mithin noch immer mindestens 40% 

Marktanteil für die nächsten 20 Jahre. Daneben eröffnet sich aufgrund der Fluktuati-

onen des Erneuerbare-Energien-Stroms für konventionelle Stromerzeuger auch der 

Regelenergiemarkt.192 Ein kompletter Ausschluss aus dem Markt kann daher nicht 

konstatiert werden. Die Förderung der erneuerbaren Energien durch das EEG-

Umlagesystem kann somit nicht als unangemessener Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG 

angesehen werden.  

Die finanzielle Belastung der Netz- und Übertragungsnetzbetreiber kann auch nicht 

als unangemessen eingestuft werden. Sie sind zwar zur Vergütung des Stroms in der 

vom Gesetz bestimmten Höhe und ggf. zur Abnahme des Stroms verpflichtet, können 

diese Kosten aber stets auf die EVU bzw. Eigenversorger abwälzen.193 

Für die EVU stellt sich dies augenscheinlich vergleichbar dar, da sie die Mehrkosten 

jedenfalls an die von ihnen belieferten Letztverbraucher weitergeben können.194 Auf-

grund der bloß beschränkten zivilrechtlichen Möglichkeiten für einseitige Preisanpas-

sungsklauseln ist dies aber nicht problemlos möglich.195 Diesen rein rechtstechni-

schen Schwierigkeiten der EVU steht das Ziel der Förderung erneuerbarer Energien 

gegenüber, für welches bereits Art. 20a GG als Staatszielbestimmung spricht. Gerade 

aufgrund der Verursacherstellung der EVU in Bezug auf die Erzeugung von Strom 

aus konventionellen Energien (vgl. C. II. 2. b.) ist ein etwaiger Verwaltungsmehrauf-

wand jedenfalls nicht unangemessen. 

Mit Blick auf die letzte Stufe der Wertschöpfungskette stellt sich aber die Frage, ob 

                                                             
191 Vgl. §§27 Abs. 3, 28 Abs. 3-5, 29 Abs. 3-6 EEG; Hofmann, EnWZ 2015, 70, 71. 
192 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 379, 415. 
193 Oschmann, in: Danner/Theobald, Energierecht, Einf. EEG, Rn. 73; Waldhoff/Roßbach, WiVerw 
2014, 1, 24; Bayer, et 12/2013, 104, 107. 
194 Manssen, WiVerw 2012, 171, 176. 
195 Hierzu ausführlich: Bayer, et 12/2013, 104, 106; Ossenbühl, RdE 1997, 46, 49. 
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auch die Belastung der Letztverbraucher noch verhältnismäßig im engeren Sinn ist. 

Wie Pielow196 richtig anmerkt, muss schon aufgrund des „menschenzentrierte[n] 

Leitbild[s]“ des Grundgesetzes neben einer sicheren auch eine preislich angemessene 

Versorgung gewährleistet werden.197  

Letztere erscheint aufgrund der in den letzten Jahren enorm angestiegenen EEG-

Umlage – von 0,2 ct/kWh im Jahr 2000198 auf 6,354 ct/kWh für das Jahr 2016199 – 

nicht gesichert. Allein aus solchen Werten lässt sich aber nur schwerlich unmittelbar 

eine Verfassungswidrigkeit der EEG-Umlage ableiten.200 Denn die Angemessenheit 

einer gewissen Belastung tritt oft erst in Kumulation mit anderen Faktoren auf. So 

wird eine steigende Belastung bei paralleler Steigerung des Einkommens wohl nicht 

unverhältnismäßig wirken, während eine gleichbleibende Belastung bei sinkendem 

Einkommen anders zu beurteilen wäre. Die Angabe eines gewissen Gelbetrags pro 

kWh würde einer hierfür erforderlichen Gesamtschau nicht gerecht. Aufgrund des 

Sozialstaatsprinzips des Art. 20 Abs. 1 GG muss wohl lediglich gewährleistet sein, 

dass das Existenzminimum durch die Zahlung der EEG-Umlage nicht gefährdet wird, 

sodass hiervon bei ihrer derzeitigen Höhe nicht auszugehen ist. Für die künftige Ent-

wicklung ist es aber von besonderer Bedeutung, dass das EEG und die aus ihm resul-

tierenden Belastungen Teil regelmäßiger Überprüfung durch den Gesetzgeber sind 

(vgl. C. II. 2. a.), sodass dieser auf etwaige unverhältnismäßige Entwicklungen der 

EEG-Umlage reagieren könnte.201 Von einer solchen Entwicklung ist in naher Zu-

kunft schon mit Blick auf das erstmalige Absinken der EEG-Umlage für das Jahr 

2015 im Vergleich zu Vorjahr nicht auszugehen.202 Eine preislich angemessene Ver-

sorgung ist für die Letztverbraucher daher nach aktueller Lage noch gegeben. 

Schließlich sei noch auf den Aspekt der Versorgungssicherheit hingewiesen. Die 

Versorgung mit Energie ist jedenfalls ein Allgemeinwohlbelang, welcher teilweise 

sogar als sozialstaatlich fundiert angesehen wird.203 Das EEG scheint für diesen As-

                                                             
196 EurUP 2015, 150, 153. 
197 Baer, Abnahmepflichten und Vergütungspflichten, S. 128. 
198 BMWI, Wie hat sich die EEG-Umlage über die Jahre entwickelt?, http://www.bmwi-
energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2014/31/Meldung/infografik-wie-hat-sich-die-eeg-
umlage-entwickelt2.html (Stand: 1.10.2015). 
199 Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber nach §3 Abs. 2 AusglMechV: EEG-Umlage 2016, 
http://www.netztransparenz.de/de/EEG-Umlage.htm (Stand: 23.10.2015).  
200 Manssen, WiVerw 2012, 171, 177. 
201 Große/Kachel, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, §40, Rn. 39. 
202 BMWI, Wie hat sich die EEG-Umlage über die Jahre entwickelt?, http://www.bmwi-
energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2014/31/Meldung/infografik-wie-hat-sich-die-eeg-
umlage-entwickelt2.html (Stand: 1.10.2015). 
203 Wieland, in: Dreier, GG I, Art. 12, Rn. 100. 
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pekt aber keine hinreichenden Antworten zu liefern.204 Dies ist zwar richtig, bedeutet 

aber deswegen nicht automatisch die Verfassungswidrigkeit der Regelungen. Das 

EEG ist ein Gesetz, welches gerade den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern 

soll. Die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit wird u.a. durch das EnWG 

gesichert.205 Solange letzteres dies gewährleistet, spricht nichts dagegen, dass sich das 

EEG selbst auf die Förderung erneuerbarer Energien konzentriert, soweit es jedenfalls 

die Erfüllung des Gesetzeszwecks des EnWG nicht unmöglich macht. 

Das EEG-Umlagesystem als Ganzes genügt daher den Freiheitsgrundrechten. 

II. Beurteilung am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes, Art. 3 Abs. 1 

GG 

Mit Blick auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG erscheint das 

EEG-Umlagesystem gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch. Die Eigenversor-

ger scheinen sowohl im Vergleich zu Letztversorgern als auch zu EVU einer anderen 

rechtlichen Behandlung zu unterliegen. Außerdem treten Ungleichbehandlungen zwi-

schen Betreibern konventioneller Anlagen und Betreibern von Anlagen i.S.d. EEG 

auf.  

1. Konventionelle Stromerzeugung und Erzeugung aus regenerativen Energien 

Schon auf der Ebene der Energieerzeugung erfolgt eine Ungleichbehandlung zwi-

schen Erzeugern von konventionellem Strom und solchem aus regenerativen Res-

sourcen.  

a. Verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung 

Durch die Regelungen des EEG ist den Erzeugern von konventionellem Strom nur 

noch nachrangig die Einspeisung in das Netz möglich, vgl. § 11. Außerdem haben sie 

im Gegensatz zu ihren Konkurrenten keinerlei Ansprüche auf die Marktprämie bzw. 

Einspeisevergütung gegen die Netzbetreiber. Bei beiden handelt es sich um Stromer-

zeuger, sodass wesentlich vergleichbare Gruppen206 vorliegen. Die Ungleichbehand-

lung erfolgt auch durch den Bund als gleichen Hoheitsträger.207 

b. Rechtfertigung 

Es kann dahinstehen, ob lediglich das allgemeine Willkürverbot oder die sog. „neue 

Formel“ des BVerfG zur Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung heranzuziehen 

                                                             
204 Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2014, 770, 776. 
205 Hellermann/Hermes, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, §1, Rn. 22; Kment, in: Kment, EnWG, 
§1, Rn. 4; Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, S. 203. 
206 Heun, in: Dreier, GG I, Art. 3, Rn. 24; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 12, Rn. 7; Sodan, in: 
Sodan, GG, Art. 3, Rn. 10; Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 463. 
207 BVerfGE 21, 54, 68; Osterloh/Nußberger, in: Sachs, GG, Art. 3, Rn. 81; Boysen, in: v. 
Münch/Kunig, GG I, Art. 3, Rn. 67. 
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ist, denn sie hält einer entsprechenden Überprüfung stand.208 Als legitimer Grund für 

die Ungleichbehandlung kann schon Art. 20a GG fruchtbar gemacht werden,209 wel-

cher auch die Schonung endlicher Energiequellen umfasst.210 Gerade solche Energie-

quellen sind die Grundlage der Tätigkeit konventioneller Kraftwerke, sodass dies ein 

taugliches Unterscheidungskriterium darstellt. Mildere Mittel könnten allenfalls in 

einer Verringerung der Förderhöhe oder in einem gänzlichen Verzicht auf die vorran-

gige Abnahmepflicht von Erneuerbare-Energien-Strom gesehen werden. Diese sind 

jedoch keineswegs gleich effektiv. Schließlich bleiben den Betreibern konventioneller 

Kraftwerke ausreichende Marktsegmente erhalten (D. I. 3. b. dd)), sodass keine un-

zumutbare, erdrosselnde Wirkung vorliegt. Eine Verfassungswidrigkeit des EEG 

aufgrund dieser Ungleichbehandlung ist daher jedenfalls nicht gegeben.  

2. Eigenversorger und Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

Der Vergleich von Eigenversorgern und EVU drängt sich schon durch die nunmehr 

vorgenommene teilweise Gleichstellung dieser beiden Gruppen infolge der ausdrück-

lichen Einbeziehung in die EEG-Umlagepflicht auf. Dennoch fehlt es bereits an deren 

Vergleichbarkeit. EVU sind Energielieferanten, während Eigenverbraucher schon qua 

Definition den Strom nur selbst erzeugen und verbrauchen. Erstere sind auf die Nut-

zung der Netze der Übertragungsnetzbetreiber angewiesen, letztere gerade nicht.211 

Schon mangels Vergleichbarkeit kann keine Beeinträchtigung des allgemeinen 

Gleichheitssatzes vorliegen.  

Der ebenfalls in Art. 3 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommende Gedanke, dass wesent-

lich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich behandelt werden müsse,212 

vermag hier auch nicht fruchtbar gemacht zu werden. Denn nach der Konzeption des 

EEG können die EVU zur Zahlung der EEG-Umlage in voller Höhe im Verhältnis zu 

dem an Letztverbraucher gelieferten Stroms herangezogen werden, während die Ei-

genversorger die EEG-Umlage lediglich zu einem bestimmten Anteil, in Abhängig-

keit vom Zeitpunkt des Stromverbrauchs, zahlen müssen.213 Folglich liegt auch keine 

gänzliche Gleichbehandlung vor, sodass nicht von einer rechtfertigungsbedürftigen 

Gleichbehandlung ausgegangen werden kann.  

                                                             
208 Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 25 
209 Gärditz, in: Beckmann/Durner/Mann/Röckinghausen, Umweltrecht I, Art. 20a GG, Rn. 97. 
210 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rn. 37f. 
211 Moench/Lippert, EnWZ 2014, 392, 394. 
212 BVerfGE 98, 365, 385; 103, 310, 318; 116, 164, 180; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 3, Rn. 12; Krieger, 
in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 3, Rn. 23.  
213 Nach § 61 Abs. 1 EEG 30% für Strom, der nach dem 31. Juli 2014 und vor dem 1. Januar 2016 
verbraucht wird, 35% für Strom, der nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 
verbraucht wird, und 40% für Strom, der ab dem 1. Januar 2017 verbraucht wird. 
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3. Eigenversorger und Letztverbraucher 

Aufgrund der gesetzlichen Konstruktion, nach welcher die Eigenversorger als Teil-

gruppe der Letztverbraucher anzusehen sind,214 erscheint es sinnvoll, auch diese 

Gruppen vergleichend zu betrachten. Beide verbrauchen Strom und weisen damit 

eine Gemeinsamkeit auf. Schon das Vorliegen einer hoheitlichen Ungleichbehand-

lung erscheint aber problematisch. Die teilweise Belastung der Eigenversorger ist 

gesetzlich vorgesehen, während die Belastung der einfachen Letztverbraucher gerade 

keinen expliziten Eingang in das EEG 2014 gefunden hat (vgl. B.). Die Gläubiger der 

EEG-Umlage der Eigenversorger sind die Übertragungsnetzbetreiber,215 während die 

der Letztverbraucher regelmäßig die EVU sind.216 Aufgrund dieser grundlegenden 

strukturellen Unterschiede kann eine vergleichende Betrachtung der beiden Gruppen 

nicht erfolgen. Eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG kommt daher nicht in Betracht. 

Das EEG-Umlagesystem genügt folglich den grundrechtlichen Vorgaben.  

 

  

                                                             
214 So indirekt schon der Wortlaut von §61 EEG; vgl. Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 18/1304, S. 113. 
215 Hofmann, EnWZ 2015, 70, 73. 
216 Kermel/Geipel, RdE 2014, 416, 416. 
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E. Die Besondere Ausgleichsregelung auf dem Prüfstand der Finanzverfassung 

Für die finanzverfassungsrechtliche Einordnung der Besonderen Ausgleichsrege-

lung217 muss zunächst festgehalten werden, dass diese lediglich auf der fünften Stufe, 

also im Rahmen der gesetzlich nicht geregelten Refinanzierung der Kosten der EVU 

zum Tragen kommt (vgl. B.). Auf dieser Stufe werden bestimmte Unternehmen vor 

der Gefahr der Belastung durch die EVU mittels einer Befreiung durch das BAFA 

geschützt.218 Eine solche Befreiung ist nach § 64 Abs. 1 EEG nur möglich, soweit ein 

Unternehmen in einer der Branchen der Anlage 4 zum EEG tätig ist, eine gewisse 

Stromkostenintensität219 aufweist und besonderen Anforderungen an die Energieeffi-

zienz genügt.220 Dieser Schutz beeinträchtigt die verhältnismäßige Gleichbelastung 

der Bürger als Letztverbraucher in Abhängigkeit ihres konkreten Stromverbrauchs, da 

nicht mehr alle Letztverbraucher in gleichem Maße zur Refinanzierung herangezogen 

werden können, und stellt sich daher aus finanzverfassungsrechtlicher Sicht als Ver-

stoß gegen das Prinzip der Belastungsgleichheit der Bürger dar.221 Nicht jede Abwei-

chung vom Prinzip der Belastungsgleichheit führt aber zur Finanzverfassungswidrig-

keit einer Regelung; eine solche kann vielmehr auch gerechtfertigt sein (vgl. C. II. 2. 

b.).222 Es stellt sich aber wiederum die Frage nach der Prüfungsintensität für eine 

Rechtfertigung. Für die Belastung der Letztverbraucher bzw. die Ausnahme der 

stromkostenintensiven Unternehmen liegt jedenfalls keine zu Sonderabgaben identi-

sche Beeinträchtigung der Belastungsgleichheit vor. Es wird gerade keine gesetzliche 

Zahlungspflicht auf der fünften Stufe der Wertschöpfungskette geregelt, welche einer 

von der Allgemeinheit abgrenzbare Personengruppe zur Finanzierung eines gewissen 

Sachzwecks auferlegt wird. Der Gesetzgeber überlässt stattdessen größtenteils den 

EVU die Entscheidung, ob und in welcher Höhe sie Kosten überwälzen wollen, so-

dass es sich lediglich als eine mittelbare Auswirkung hoheitlichen Handelns darstellt. 

In Anbetracht dessen können die strengen Zulässigkeitsvoraussetzungen von Sonder-

abgaben keinesfalls als maßgeblich für die Rechtfertigung der Industrieausnahmen 

                                                             
217 Aufgrund der Sonderstellung der Befreiung der Schienenbahnen soll deren Betrachtung hier außen 
vor bleiben. 
218 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 397, 413. 
219 §61 Abs. 1 Nr. 2 lit. a): für Branchen der Liste 1 mindestens 16% (ab dem Antragsjahr 2015 mind. 
17%); §61 Abs. 1 Nr. 2 lit. b): für Branchen der Liste 2 mindestens 20%. 
220 Hampel/Neubauer, ER 2014, 188, 189. 
221 Fricke, RdE 2010, 83, 85, prüft dies aber im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 GG. 
222 So zu Sonderabgaben: BVerwGE 139, 42, 70. 
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gesehen werden. Vielmehr sind die normalen Grundsätze der Rechtfertigung von 

Ungleichbehandlungen wie für Art. 3 Abs. 1 GG heranzuziehen.223 

Nach der „neuen Formel“ des BVerfG zur Ungleichbehandlung von Personengrup-

pen ist diese jedenfalls dann zulässig, wenn zwischen diesen Gruppen Unterschiede 

von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung 

rechtfertigen.224 Ein solcher Unterschied zwischen den beiden Gruppen der einfachen 

Letztverbraucher und den befreiungsfähigen Unternehmen kann schon im Drohen 

von Wettbewerbsnachteilen gesehen werden.225 Die Liste der Branchen der Anlage 4 

zum EEG entstand gerade mit Blick auf den besonders starken internationalen Wett-

bewerb, der dort regelmäßig herrscht.226 Der nationale Wettbewerb kann insofern 

nicht als ausschlaggebendes Kriterium beachtet werden, da innerhalb dessen gerade 

jeder Wirtschaftsteilnehmer zur Zahlung der EEG-Umlage verpflichtet ist. Das Erfor-

dernis einer besonders hohen Stromkostenintensität erscheint ebenfalls als geeignetes 

sachliches Unterscheidungsmerkmal, um die Bedeutung des Stroms für den Produk-

tionsvorgang in Abhängigkeit von der Bruttowertschöpfung zu berücksichtigen. Die 

Erfordernisse zur Steigerung der Energieeffizienz nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 EEG dienen 

zwar nicht dem Schutz vor Wettbewerbsnachteilen, sind aber als Unterscheidungskri-

terium schon mit Blick auf das Gesetzesziel des EEG, welches seine Legitimation aus 

Art. 20a GG selbst erhält (vgl. D. I. 3. b. aa)), als zulässig einzustufen. Die Abwei-

chung vom Prinzip der Belastungsgleichheit in der Gestalt der Besonderen Aus-

gleichsregelung ist daher finanzverfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.  

 

 

  

                                                             
223 Große/Kachel, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, §40, Rn. 34; Posser/Altenschmidt, in: 
Frenz/Müggenborg, EEG, Einf. §§40-44, Rn. 36. 
224 BVerfGE 55, 72, 88. 
225 Schmidt-Preuß, in: FS Salje, 2013, S. 397, 414. 
226 Begr. RegE, EEG 2014, BT Drs. 191/14, S. 32; Salje, EEG, §63, Rn. 1. 
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F. Die Besondere Ausgleichsregelung auf dem Prüfstand der Grundrechte des 

Grundgesetzes 

Unmittelbar von der Besonderen Ausgleichsregelung betroffen sind die EVU, denen 

die Möglichkeit genommen wird, die Belastung durch die EEG-Umlage auf die be-

freiten Unternehmen abzuwälzen, sowie diejenigen Letztverbraucher, welche nicht 

befreit werden. Letztere Gruppe gilt es aber nochmals zu unterteilen in Letztverbrau-

cher im Allgemeinen, Unternehmen, welchen schon aufgrund der fehlenden Zugehö-

rigkeit zu einer der Branchen der Anlage 4 zum EEG eine Befreiung verwehrt bleibt 

und Unternehmen, welche zwar einer der Branchen angehören, aber die notwendige 

Stromkostenintensität oder die weiteren Vorgaben zur Energieeffizienz nach § 63 

Abs. 1 Nr. 3 EEG nicht erfüllen. Lediglich letztere können aufgrund der Tätigkeit in 

derselben Branche wie die befreiten Unternehmen als Konkurrenten der befreiten 

Unternehmen gesehen werden.  

I. Beurteilung am Maßstab der Freiheitsgrundrechte 

Die insofern in Betracht kommenden Freiheitsgrundrechte sind wiederum Art. 12 

Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG und subsidiär Art. 2 Abs. 1 GG. 

1. Beeinträchtigung grundrechtlicher Gewährleistungen 

Da Art. 12 Abs. 1 GG jedenfalls jede erlaubte bzw. nicht schlechthin gemeinschädli-

che auf Dauer angelegte Tätigkeit schützt, welche mit Gewinnerzielungsabsicht aus-

geübt wird und zur Schaffung oder Aufrechterhaltung einer Lebensgrundlage 

dient,227 sind für die folgende Betrachtung dementsprechend nur diejenigen Unter-

nehmen relevant, welche diesen Anforderungen genügen. 

a. Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

Den zu dauerhaften Erwerbszwecken tätigen EVU wird durch die Besondere Aus-

gleichsregelung die Möglichkeit verwehrt, die auf ihnen ruhende Belastung der EEG-

Umlage mittels privatrechtlichen Vertrags auch auf die privilegierten Unternehmen 

überzuwälzen, was einen Eingriff in ihre berufliche Vertragsfreiheit darstellt,228 wel-

che auch durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützt ist.229 Die Art und Weise ihrer berufli-

chen Tätigkeit ist beeinträchtigt, sodass ein Eingriff in ihre Berufsausübung vorliegt.  

                                                             
227 BVerfGE 7, 377, 397; 14, 19, 22; 48, 376, 388; 54, 301, 313; Manssen, in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 12, Rn. 37; Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 12, Rn. 29; auf das 
Erfordernis der Erlaubtheit verzichtend: Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 12, Rn. 5; Sodan, in: Sodan, 
GG, Art. 12, Rn. 9, welcher dafür die Gemeinschaftsschädlichkeit als Ausschlussmerkmal sieht. 
228 Posser/Altenschmidt, in: Frenz/Müggenborg, EEG, Einf. §§40-44, Rn. 30; Busche, Privatautonomie 
und Kontrahierungszwang, S. 548. 
229 BVerfGE 117, 163, 181; Sodan, in: Sodan, GG, Art. 12, Rn. 14. 
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b. Unternehmen anderer Branchen 

Bei allen Unternehmen, welche mangels der Zuordnung zu einer der Branchen der 

Anlage 4 zum EEG keine Möglichkeit einer Befreiung haben, handelt es sich um 

normale Letztverbraucher. Es fehlt in Bezug auf diese daher schon an der Berufsbe-

zogenheit der Regelung (vgl. D. I. 2. e.). Die Tatsache, dass die Befreiungsmöglich-

keit an die Zugehörigkeit zu einer gewissen Branche geknüpft wird, ändert nichts an 

der Tatsache, dass die Belastung gerade nicht aufgrund einer solchen Zugehörigkeit 

erfolgt und mithin auch keine berufsregelnde Vorschrift darstellt.230 

Da die Unternehmen mithin in Branchen tätig sind, in denen keiner der Marktteil-

nehmer eine Befreiung erlangen kann, sind auch keine befreiungsbedingten Wettbe-

werbsverzerrungen zu erwarten, welche einen Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG darstel-

len würden.231 Unternehmen, die schon keiner der Branchen der Anlage 4 zum EEG 

unterfallen, sind daher nicht in Art. 12 Abs. 1 GG beeinträchtigt, sondern können sich 

lediglich durch die höhere Belastung mit der EEG-Umlage generell auf Art. 2 Abs. 1 

GG berufen (vgl. D. I. 2. e.). 

c. Konkurrenten befreiter Unternehmen 

Für diejenigen Unternehmen, welche zwar einer Branche der Anlage 4 angehören, 

aber dennoch keine Befreiung von der EEG-Umlage erhalten, stellt sich die Frage, ob 

es sich dabei um einen Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG handelt. Dieser umfasst wiede-

rum die Teilhabe am Markt nach seinen Funktionsbedingungen.232 Verschonungs-

subventionen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die von bestimmten Unter-

nehmen regelmäßig zu tragenden Belastungen vermindern,233 weisen grundsätz-

lich eine vergleichbare Wirkung wie die Befreiung von der EEG-Umlage auf, da 

sie die Marktverhältnisse verändern. Bei den konkurrierenden Marktteilnehmern 

führen sie daher zu einer Beeinträchtigung des Art. 12 Abs. 1 GG.234 Da das BAFA 

die EEG-Umlage für ein Unternehmen nur anteilig begrenzt, ist von einer derartigen 

Besserstellung von privilegierten Unternehmen, dass eine berufswahlbeschränkenden 

Wirkung für deren Konkurrenten auftritt, wohl nicht auszugehen. Es liegt mithin le-

diglich eine Beeinträchtigung der Berufsausübungsfreiheit vor.235 Aus demselben 

Grund ist auch nicht von einer Substanzeinbuße des Betriebs und mithin einer Beein-
                                                             
230 BVerfGE 106, 275, 299; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 12. Rn. 17. 
231 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 12, Rn. 22; Breuer, in: Isensee/Kirchhof, HStR VIII, §171, Rn. 96. 
232 BVerfGE 86, 28, 37; Wieland, in: Dreier, GG I, Art. 12, Rn. 70. 
233 Kühling, in: Ehlers/Fehling/Pünder, Besonderes Verwaltungsrecht, Bd. 1, § 29, Rn. 5; Ziekow, 
Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 6, Rn. 23; 
234 BVerfGE 46, 120, 137f.; BVerwGE 71, 183, 191ff.; Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, 
Grundrechte, Rn. 884. 
235 Posser/Altenschmidt, in: Frenz/Müggenborg, EEG, Einf. §§40-44, Rn. 31. 
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trächtigung der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 GG auszugehen. Die Konkur-

renten der befreiten Unternehmen sind daher in ihrer Berufsausübungsfreiheit nach 

Art. 12 Abs. 1 GG beeinträchtigt. 

d. Letztverbraucher 

Die Letztverbraucher sind als Nicht-Privilegierte von der Besonderen Ausgleichsre-

gelung insofern betroffen, als sich die auf sie entfallende finanzielle Belastung er-

höht.236 Sie sind daher in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG 

beeinträchtigt.237 

2. Rechtfertigung 

Die als Teil des EEG damit auch formell verfassungsgemäße Besondere Ausgleichs-

regelung (vgl. D. I. 3. a.)238 kann die beeinträchtigten Grundrechte nur soweit ein-

schränken, als sie insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entspricht. 

Die Legitimität dieses Ziels der Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

ergibt sich schon mit Blick auf Art. 12 Abs. 1 GG selbst, der gerade vor Regelungen, 

welche zur Verschlechterung der Wettbewerbsposition führen, schützen soll.239 Die-

ses Ziel wird durch die Befreiungsmöglichkeit auch gefördert, sodass sie für seine 

Erreichung jedenfalls geeignet ist.240 Die Erforderlichkeit der Regelung entfällt wie-

derum auch nicht durch die alternative Möglichkeit der Subventionierung, da es sich 

dabei um eine bloße Lastenverschiebung handeln würde, welche keine weniger ein-

schneidende Maßnahme darstellt.241 

Für die EVU kann die derzeitige Ausgestaltung der Besonderen Ausgleichsregelung 

nicht als unangemessen angesehen werden. Zwar beschränkt diese den Kreis derjeni-

gen, auf welche die EVU ihre Kosten abwälzen können. Die Möglichkeit der prozen-

tualen Belastungsverteilung auf die restlichen Letztverbraucher bleibt ihnen aber un-

benommen.242  

Die Letztverbraucher und nicht befreiten Unternehmen müssen dagegen zusätzlich 

zur ohnehin schon auf sie entfallenden Belastung auch noch die Lasten tragen, die 

mangels Abwälzbarkeit auf die befreiten Unternehmen andernfalls bei den EVU ver-

                                                             
236 Jennerich, in: Reshöft/Schäfermeier, EEG, §40, Rn. 22. 
237 Posser/Altenschmidt, in: Frenz/Müggenborg, EEG, Einf. §§40-44, Rn. 31. 
238 Die Berufung auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG erscheint diesbezüglich zwar etwas ungewöhnlich, mit 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG bestünde die Zuständigkeit des Bundes aber zweifelsohne; die Regelung wäre 
zur Erhaltung der Wirtschaftseinheit der Bundesrepublik auch  notwendig i.S.d. Art. 72 II GG. 
239 BVerfGE 86, 28, 37; Reshöft, Verfassungs- und Europarechtskonformität des EEG, S. 95; Sodan, in: 
Sodan, GG, Art. 12, Rn. 14; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 12 GG, Rn. 20. 
240 Posser/Altenschmidt, in: Frenz/Müggenborg, EEG, Einf. §§40-44, Rn. 33. 
241 BVerfGE 109, 64, 86; Manssen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 12, Rn. 138; 
Posser/Altenschmidt, in: Frenz/Müggenborg, EEG, Einf. §§40-44, Rn. 33. 
242 Posser/Altenschmidt, in: Frenz/Müggenborg, EEG, §§40-44, Rn. 30. 
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bleiben würden.243 Für die Beurteilung der Angemessenheit dieser Belastung stellt 

sich daher die Frage, ob für die Höhe dieser Mehrbelastung eine gesetzliche Grenze 

vorgesehen ist. Eine absolute Beschränkung, wie dies durch die sog. „Deckelung“ in 

§ 16 Abs. 5 EEG 2004 vorgesehen war, besteht nicht mehr.244 Mit der Formulierung, 

dass eine Befreiung nur soweit zulässig ist, als sie „mit den Interessen der Gesamtheit 

der Stromverbraucher vereinbar ist“, scheint § 63 EEG a.E. aber gerade selbst eine 

gewisse Grenze zu zeichnen. Ob hieraus allerdings ein wirksamer Schutz der nicht-

privilegierten Stromverbraucher hervorgeht, scheint offen. Teilweise wird darin ledig-

lich ein allgemeiner Programmsatz gesehen, welcher daher keine ablehnende Ent-

scheidung des BAFA ermöglichen würde. 245 Und selbst wenn man annähme, dass es 

sich um ein negatives Tatbestandsmerkmal handeln würde,246 wofür die verfassungs-

rechtliche Notwendigkeit der Vermeidung einer unverhältnismäßigen Belastung und 

mithin eine verfassungskonforme Auslegung wohl sprechen würde, kann nicht von 

einem wirksamen Schutz vor einer unverhältnismäßigen Belastung ausgegangen 

werden. Denn es wäre an der Behörde zu beweisen, dass die konkrete Befreiung im 

Einzelfall die Schwelle einer unzumutbaren Beeinträchtigung der restlichen Strom-

kunden, sei es durch die Steigerung des von jedem Letztverbraucher zu tragenden 

Anteils, sei es aufgrund erheblicher Marktverzerrungen durch die unverhältnismäßige 

Benachteiligung gewisser Unternehmen durch die Befreiung ihrer Konkurrenten,  

überschreiten würde und damit nicht mehr mit dem Interesse der Allgemeinheit der 

Stromkunden vereinbar wäre. Während eine unverhältnismäßige Benachteiligung 

eines Unternehmens noch nachweisbar erscheint, ist die Frage, ob alleine dadurch das 

Interesse der Allgemeinheit an der Befreiung gänzlich entfallen würde, je nach Art 

des Marktes, kaum einem Beweis zugänglich. Auch die Einstufung der Belastung der 

Mehrheit der Einzelhaushalte mit der EEG-Umlage als unverhältnismäßig ist kaum 

ohne weiteres möglich (vgl. D. I. 3. b. dd.). Für das BAFA besteht daher zumindest 

faktisch keine Möglichkeit effektiv eine unverhältnismäßige Belastung sei es eines 

Konkurrenten oder der Letztverbraucher tatsächlich mit einer Negativentscheidung 

gestützt auf § 63 EEG a.E. zu verhindern. Auch wenn die derzeitige Mehrbelastung 

daher als verhältnismäßig eingestuft werden sollte, so muss doch für den effektiven 

                                                             
243 Stein, in: Danner/Theobald, Energierecht, EEG, §40, Rn. 14; Große/Kachel, in: 
Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, §40, Rn. 45; Waldhoff/Roßbach, WiVerw 2014, 1, 26. 
244 Große/Kachel, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, §40, Rn. 36; Jennrich, in: 
Reshöft/Schäfermeier, EEG, vor §§40ff., Rn. 10f.; Fricke, RdE 2010, 83, 86. 
245 Große/Kachel, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, §40, Rn. 81, 85; Jennrich, in: 
Reshöft/Schäfermeier, EEG, §40, Rn. 27. 
246 Hierfür: Salje, EEG, §63, Rn. 30, 35. 
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Schutz vor einer unverhältnismäßigen Erhöhung jedenfalls die Möglichkeit des 

BAFA bestehen, einen Antrag auf eine Befreiung abzulehnen. Aus verfassungsrecht-

licher Sicht erscheint daher eine Neufassung von § 63 EEG a.E. oder eine entspre-

chende Konkretisierung unbedingt erforderlich. 

II. Beurteilung am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes, Art. 3 Abs. 1 

GG 

Die Beurteilung am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 

GG muss auch hier mit Blick auf den gleichen zugrundeliegenden Rechtsgedanken 

parallel verlaufen, wie die Beurteilung am Maßstab des finanzverfassungsrechtlichen 

Erfordernisses der Belastungsgleichheit der Bürger (vgl. E.). Mithin ist auch bei einer 

rein grundrechtlichen Beurteilung kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheits-

satz des Art. 3 Abs. 1 GG festzustellen.  
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G. Ergebnis 

Die vorangegangenen Untersuchungen, offenbaren ein sehr ambivalentes Bild für die 

Verfassungsmäßigkeit des EEG 2014. Während die Belastung der EVU den finanz-

verfassungsrechtlichen Maßstäben genügt, verstößt die neu eingeführte Belastung der 

Eigenversorger gegen die Finanzverfassung und ist daher verfassungswidrig (vgl. C. 

II. 2.). Die Grundrechte stellen dagegen für solche finanziellen Belastungen nur einen 

sehr beschränkten Prüfungsmaßstab auf. Eine Verfassungswidrigkeit aufgrund eines 

dahingehenden Verstoßes könnte nur angenommen werden, wenn es zu unverhält-

nismäßigen Beeinträchtigungen der Letztverbraucher käme, wobei eine exakte Bezif-

ferung, ab wann eine solche Belastung vorläge, aufgrund der Vielzahl der hierbei zu 

berücksichtigenden Faktoren, nicht möglich ist (vgl. D. I. 3. b. dd.). Bezüglich der 

Besonderen Ausgleichsregelung gilt für die grundrechtliche Beurteilung Entspre-

chendes. Auch die Formulierung „soweit die Begrenzung mit dem Interesse der Ge-

samtheit der Stromverbraucher vereinbar ist“, § 63 EEG a.E., ist nicht dazu geeignet, 

eine wirksame Begrenzung einer Mehrbelastung sicherzustellen und bedarf daher 

einer Revision.  
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H. Das EEG 2016 als Systemreform 

Das Grundkonzept des EEG-Umlagesystems in Form der Vergütungs- und Abnah-

mepflichten besteht nunmehr seit 25 Jahren und hat sich seitdem in umwelt-

ökonomischer Hinsicht bewährt.247 Es hat zu einer beachtlichen Marktintegration der 

erneuerbaren Energien geführt und mag einen großen Beitrag zur weltweiten Vorrei-

terrolle Deutschlands in diesem Bereich geleistet haben. Aufgrund seines Alters ist es 

jedoch zwangsläufig durch ein ständiges Nachjustieren geprägt.248 Der Balanceakt 

zwischen Liberalisierung des Strommarktes bei gleichzeitigem Ausbau des Anteils 

von Strom aus erneuerbaren Energien innerhalb des strengen Rahmens des europa-

rechtlichen Beihilferechts gelingt ihm dabei aber nicht ohne rechtliche Schwierigkei-

ten. Wie gezeigt, offenbaren sich bei genauerer Betrachtung verfassungsrechtliche 

Bedenken, sowohl mit Blick auf die Einbeziehung der Eigenversorger in die EEG-

Umlagepflicht als auch auf die fehlende Ablehnungsmöglichkeit eines Befreiungsan-

trags durch das BAFA im Falle des Drohens eines unverhältnismäßigen Anstiegs der 

Mehrbelastung durch die Besondere Ausgleichsregelung. In Anbetracht dessen er-

scheint es zumindest aus rechtlicher Perspektive sinnvoll und vielversprechend, dass 

sich ein grundlegender Systemwechsel hin zu einer flächendeckenden Ermittlung der 

Förderhöhe über ein Ausschreibungsverfahren ankündigt und dieser durch eine weite-

re Novellierung mit dem EEG 2016 begleitet werden soll.249 Ob durch diese Ände-

rungen die verfassungsrechtlichen Bedenken endgültig ausgeräumt werden können, 

wird von der konkreten Ausgestaltung abhängen und bleibt somit abzuwarten. 

                                                             
247 Oschmann, in: Danner/Theobald, Einf. EEG, Rn. 97. 
248 Schneider, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, §21, Rn. 158. 
249 Hofmann, EnWZ 2015, 70, 77; Beckmeyer, EnWZ 2014, 433, 434. 
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